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A / Zusammenfassung  

Die DWS Investment S.A. (LEI: 549300L70BS183Y6ML67) (DWS), ein Mitglied der DWS Gruppe1, berücksichtigt die wichtigs-

ten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei der vorliegenden Erklärung 

handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren 

der DWS Investment S.A.  

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023. 

Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi-

nanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) umfassen die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung 

der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Unter den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind 

diejenigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen zu verstehen, die negative Auswirkungen auf diese Nachhaltigkeits-

faktoren haben. 

 

Mit dieser Erklärung legt die DWS – im Einklang mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Offenle-

gungsverordnung („Delegierte Verordnung“) – die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Entscheidungen im Hinblick auf 

Investitionen in Unternehmen, Staaten und supranationale Organisationen und Immobilien sowie Informationen über die Fest-

stellung und Gewichtung dieser Auswirkungen zusammen mit den im oben genannten Bezugszeitraum ergriffenen und für den 

darauf folgenden Bezugszeitraum geplanten Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der festgestellten wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen offen.  

Die DWS misst die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen anhand der folgenden Indikatoren gemäß Definition in der Delegier-

ten Verordnung: 

 

 14 verpflichtende Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei Investitionen in Unternehmen 

 2 verpflichtende Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei Investitionen in Staaten und supranati-

onale Organisationen  

 2 verpflichtende Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei Investitionen in Immobilien 

 2 zusätzliche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei Investitionen in Unternehmen, nämlich „In-

vestitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen“ und „Anzahl der Fälle von schwer-

wiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen“  

 

Die angegebenen Auswirkungen sowie die ergriffenen und geplanten Maßnahmen beziehen sich je nach zugrunde liegender 

Anlagepolitik auf die folgenden Finanzprodukte, die in den Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung fallen (nämlich 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW2), alternative Investmentfonds (AIF3) und Finanzportfolioverwal-

tungsmandate4): 

 

 
1DWS Gruppe bezeichnet DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften bestehend aus allen Gesellschaften, bei denen die 

DWS Group GmbH & Co. KGaA eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung von mehr als 50% des Kapitals oder der Stimmrechte hält, einschließlich 

Niederlassungen und Repräsentanzen. 
2 OGAW bezeichnet Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
3 Alternative Investmentfonds gemäß der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
4 Finanzportfolioverwaltung (im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung) bezeichnet die Verwaltung 

von Portfolios auf Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen eines Mandats des Kunden, sofern diese Portfolios ein oder mehrere 

Finanzinstrumente enthalten. 
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 Aktiv gemanagte Investmentfonds (OGAW und AIF) und Finanzportfolioverwaltungsmandate – das „Aktive Geschäft“, 

das alle wichtigen Anlageklassen umfasst, einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel, Investment-

fonds und alternative Anlagen in Form von sog. Liquid Real Assets (handelbare Wertpapiere unter anderem in den 

Bereichen Immobilien/Infrastruktur und Rohstoffe), 

 passiv gemanagte Investmentfonds (OGAW) – das „Passive Geschäft“, das alle wichtigen Anlageklassen umfasst, 

 Investmentfonds (AIF), die nachhaltige Investitionen anstreben – das „Sustainable Investments-Geschäft“, und 

 Investmentfonds (AIF) mit illiquiden Anlagen wie Immobilien, privaten Schuldtiteln und Infrastruktur - das „Alternatives-

Geschäft“. 

 

Die Berücksichtigung, das heißt Feststellung, Priorisierung und Minderung, der Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen erfolgt nach der konzernweiten allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie der DWS und kommt auch in ihren Verpflich-

tungen zum Ausdruck. Diese Aspekte bestimmen zusammen mit den regulatorischen Anforderungen und Branchenentwicklun-

gen die strategischen Prioritäten. Diese werden in Richtlinien und Rahmenwerken für die Finanzprodukte der DWS umgesetzt. 

 

Insbesondere berücksichtigt die DWS die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen durch (1) die 

Richtlinien der DWS Gruppe, (2) Regeln für Ausschlüsse auf Portfolio- oder Indexebene und (3) Stewardship-Aktivitäten. Inwie-

weit diese Maßnahmen auf die Finanzprodukte der DWS Anwendung finden, ist von der Anlagestrategie des jeweiligen Finanz-

produkts oder der Zustimmung Dritter (zum Beispiel Kunden) abhängig. Bei den Stewardship-Aktivitäten (Punkt 3) tritt die DWS 

als aktiver Anteilseigner auf, indem sie Stimmrechte im Namen ihrer Kunden ausübt und mit den Beteiligungsunternehmen einen 

Dialog über verschiedene nachhaltigkeitsbezogene Themen, wie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Menschen-

rechte und Arbeitnehmerrechte, führt.5 

 

Produkte, bei denen die DWS die Portfolioverwaltung an Dritte ausgelagert hat, sind in den Daten zu den wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen für den vorgenannten Bezugszeitraum enthalten. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen für diese Produkte unterliegt jedoch der jeweiligen produktspezifischen Anlagepolitik. 

 

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Anlageprozess wird durch die Verfügbarkeit von Daten zu 

den mit bestehenden und geplanten Anlagen verbundenen nachteiligen Auswirkungen unterstützt. Bei der Ermittlung der wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionen in börsennotierte Unternehmen sowie in Staaten und supranationale Or-

ganisationen, zieht die DWS Daten von externen kommerziellen ESG-Datenanbietern sowie eigenständiges Research der DWS 

heran. Die DWS ist bestrebt, Beschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit und Qualität der von den einzelnen externen An-

bietern bereitgestellten Daten dadurch zu mindern, dass Daten von mehreren Anbietern in Anspruch genommen werden. Bei 

Immobilien sind die Datenquellen vom jeweiligen Indikator für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abhängig und umfas-

sen unter anderem Energieausweise, Abrechnungen von Versorgungsunternehmen und von externen Immobilienverwaltern 

bereitgestellte Informationen. Für die Teile des Alternatives-Geschäfts und des nachhaltigen Anlagegeschäfts, die auf Unter-

nehmens- oder Projektbeteiligungen entfallen, bezieht die DWS Daten zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch 

aktive Kontaktaufnahme mit ihren Beteiligungsunternehmen. Obwohl sich nach besten Kräften um eine möglichst große Abde-

ckung der in dieser Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen offengelegten Daten bemüht wird, bleiben Be-

schränkungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit bestehen. Die DWS ist bestrebt, die Datenverfügbarkeit weiter zu verbessern, 

beispielsweise durch einen aktiven Dialog mit den Beteiligungsunternehmen. 

 

In ihrer Funktion als Treuhänder ist es für die DWS von größter Bedeutung, alle Anlageentscheidungen im besten Interesse 

ihrer Kunden unter Berücksichtigung wesentlicher Risiken und der produktspezifischen Anlagepolitik zu treffen. Die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen überwiegen daher nicht automatisch andere relevante Faktoren, insbesondere nicht bei Finanzpro-

dukten, die speziell für einzelne Kunden verwaltet werden.

 
5 Zwischen den größten Verwaltungsgesellschaften der DWS Gruppe in Europa – DWS Investment GmbH, DWS Investment S.A. und für bestimmte Finanz-

portfolioverwaltungsmandate der DWS International GmbH (sofern die Stimmrechte von dem Kunden delegiert wurden) – besteht eine Stimmbindungsver-

einbarung. Die Stimmrechte dieser Gesellschaften werden von der DWS Investment GmbH ausgeübt. Diese Gesellschaften bündeln auch ihre Engagement-

Aktivitäten, die von der DWS Investment GmbH ausgeführt werden. 
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B / Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

Nachhaltigkeitsindikator für 

nachteilige Auswirkungen 
Messgröße 

 Auswirkungen 

20236 

Auswirkungen 

20227 
Erläuterung 

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für 

den nächsten Bezugszeitraum 

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN 

Treibhaus-

gas-  

(THG-)  

Emissionen 

1. THG-  

Emissionen 

Scope-1-Treibhaus-

gas- Emissionen 

 

10.236.979,71 

[t CO2e] 

10.148.909,03 

[t CO2e] 8 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen9) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023: 72,25% / 2022: 69,32% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

Allgemeiner Ansatz: 

Ziele: Die DWS Gruppe strebt an, vor dem Jahr 2050 kli-

maneutral zu werden. Hierfür hat sie einen Fahrplan zur 

Umsetzung des Netto-Null-Emissionsziels, einschließlich 

eines Zwischenziels für 2030, festgelegt (nähere Informa-

tionen siehe Abschnitt E.4 „Standards und Initiativen zum 

Klimawandel“). Die DWS hat zugestimmt, ihre Vermö-

genswerte in den Geltungsbereich dieses Ziels einzube-

ziehen und einen fairen Anteil zu dessen Erreichung auf 

Ebene der DWS Gruppe beizutragen. 

 

Ergriffene Maßnahmen: Im Laufe des Jahres 2023 hat 

die DWS schrittweise eine neue Coal Policy für Produkte 

Scope-2-Treibhaus-

gas-Emissionen 

 

2.363.364,94 

[t CO2e] 

2.472.408,78 

[t CO2e] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

 
6 Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (im Folgenden PAII) werden auf der Grundlage von Informationen berechnet, die in den Back-Office- und Front-Office-Systemen der DWS verfügbar sind und die unter anderem auf 

Informationen von externen ESG-Datenanbietern oder – insbesondere für das Alternatives-Geschäft – aus anderen externen Quellen beruhen. Sie basieren ferner auf Produkten, bei denen die DWS die Portfolioverwaltung an Dritte ausgelagert 

hat oder bei denen Dritte die Portfolioverwaltung an die DWS ausgelagert haben. Falls für einzelne Wertpapiere oder Emittenten, die mit solchen Wertpapieren in Verbindung stehen, keine Informationen in Bezug auf einen einzelnen PAII vorliegen, 

entweder aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder aufgrund der Nichtanwendbarkeit des PAII auf diesen einzelnen Emittenten oder dieses Wertpapier, schließt die PAII-Berechnungsmethode diese Wertpapiere oder Emittenten in der Regel 

von der Berechnung aus. Bei Zielfondsinvestitionen kann eine Durchsicht („Look-through“) in die Zielfondsbestände durchgeführt werden, sofern Daten verfügbar sind, unter anderem in Bezug auf angemessene tatsächliche Informationen über 

die Zielfondsbestände sowie die entsprechenden Wertpapier- oder Emittenteninformationen. Die Berechnungsmethode für die einzelnen PAI-Indikatoren entspricht der derzeitigen Auslegung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und kann sich in 

nachfolgenden Berichtszeiträumen infolge sich entwickelnder Marktstandards, einer veränderten Behandlung von Wertpapieren bestimmter Instrumententypen (wie Derivate), einer Erhöhung des Datenerfassungsbereichs oder durch aufsichts-

rechtliche Klarstellungen ändern. Die in dieser Erklärung dargestellten Zahlen enthalten keine PAIs in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien, wie zum Beispiel Derivate. 
7 Siehe Fußnote 6. 
8 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 
9 „Alle Investitionen“ bezeichnet den gegenwärtigen Wert aller Investitionen, die in die Berechnung der in dieser Erklärung dargestellten Zahlen einfließen, vorbehaltlich der in Fußnote 6 genannten Einschränkungen. 
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waren (2023: 72,25% / 2022: 69,32% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

unter einseitiger Kontrolle der DWS eingeführt.10 Mit die-

ser Richtlinie ergreift die DWS Maßnahmen, die darauf 

abzielen, ihre Investitionen in und die Finanzierung von 

Aktivitäten im Zusammenhang mit Kohle weiter zu redu-

zieren.  

Für die Finanzprodukte der DWS im Aktiven Geschäft mit 

einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen ist die 

Do No Significant Harm (DNSH)-Bewertung ein wesentli-

cher Bestandteil des DWS Regulatory Sustainability 

Framework11. Bei dieser Bewertung wird ermittelt, ob 

eine wirtschaftliche Aktivität ein ökologisches oder sozia-

les nachhaltiges Investitionsziel erheblich beeinträchtigt. 

Im Rahmen der DNSH-Bewertung hat die DWS quantita-

tive und/oder qualitative Schwellenwerte festgelegt, an-

hand derer bestimmt wird, ob in Bezug auf einen der 

wichtigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (da-

runter die Indikatoren 1 bis 6) eine erhebliche Beeinträch-

tigung vorliegt. Erfüllt der Emittent die Kriterien der 

DNSH-Bewertung nicht, kann keine der als positiver Bei-

trag zu Umweltzielen oder sozialen Zielen identifizierten 

Tätigkeiten als nachhaltig eingestuft werden. 

Geplante Maßnahmen: Die DWS hat bereits begonnen, 

auf der Grundlage des Abschlussberichts zu den „ESMA 

Guidelines on funds´ names using ESG or sustainability-

related terms“ eine Auswirkungsanalyse für ihre Finanz-

produkte durchzuführen. Diese Analyse wird abgeschlos-

sen, sobald die endgültigen Leitlinien der ESMA offiziell 

veröffentlicht sind. Infolgedessen werden bei einem Teil 

der betroffenen Produkte voraussichtlich zusätzliche Aus-

schlusskriterien für fossile Brennstoffe eingeführt, die 

über die jeweilige produktspezifische Anlagepolitik oder 

die Kriterien auf Indexebene umgesetzt werden. 

Scope-3-Treibaus-

gas- Emissionen 

 

75.484.458,24 

[t CO2e] 

70.292.158,98 

[t CO2e] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023: 71,89% / 2022: 69,08% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen.  

Der Datenanbieter hat das Schätzmodell 

für Scope-3-Emissionen 2023 verbessert. 

THG-Emissionen 

insgesamt 

 

88.085.402,35 

[t CO2e] 

82.913.476,79 

[t CO2e] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023: 72,25% / 2022: 69,32% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

2. CO2-Fußab-

druck 

CO2-Fußabdruck 

 

405,06 

[t CO2e/Million  

EUR] 

448,75 

[t CO2e/Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

 
10 Weitere Informationen finden Sie hier. Ausnahmen: physisch replizierende passive Fonds, bestehende Fonds, die vom Alternatives-Geschäft ausgegeben werden. Für Produkte, die nicht unter einseitiger Kontrolle der DWS stehen, ist die 

Umsetzung von der Zustimmung Dritter abhängig (Kunden, Kooperationspartner, US-Fondsgremien). 
11 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt.  
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waren (2023: 72,25% / 2022: 69,32% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

Engagement:  

Ergriffene Maßnahmen: Zur Unterstützung des Netto-

Null-Emissionsziels der DWS Gruppe hat die DWS12 ein 

Schreiben an Portfoliounternehmen mit einem hohen 

WACI-Portfolioanteil (das heißt einer hohen gewichteten 

durchschnittlichen inflationsbereinigten finanziellen Koh-

lenstoffintensität) im Aktiven und Passiven Geschäft ver-

fasst. In diesem Schreiben legte die DWS ihre Erwartun-

gen dar, informierte die Unternehmen über ihre Abstim-

mungsstrategie und bat die Unternehmen um detaillierte 

Informationen über deren Netto-Null-Strategien. Darüber 

hinaus hat die DWS gezielt Dialoge mit Unternehmen ge-

führt und blieb auch 2023 in einem konstruktiven Aus-

tausch mit vielen Emittenten. 

Geplante Maßnahmen: Zur Unterstützung des Netto-

Null-Emissionsziels der DWS Gruppe beabsichtigt die 

DWS13, ihre Erwartungen an die Netto-Null-Strategien 

der Unternehmen zu überprüfen und dabei auch bran-

chenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.  

 

Stimmrechtsausübung:  

Ergriffene Maßnahmen: In ihrem Aktiven und Passiven 

Geschäft erwartet die DWS14 von den Aufsichtsräten und 

dem Management der Portfoliounternehmen, dass sie Ri-

siken und Auswirkungen bewerten, die sich aus ökologi-

schen Entwicklungen ergeben oder damit verbunden 

sind. Darüber hinaus unterstützt die DWS im Allgemei-

nen ESG-bezogene Aktionärsanträge unter Berücksichti-

gung anerkannter Standards, einschließlich der Ziele des 

3. THG-Emissi-

onsintensität 

der Unterneh-

men, in die in-

vestiert wird 

THG-Emissionsin-

tensität der Unter-

nehmen, in die in-

vestiert wird 

 

837,70 

[t CO2e/Million  

EUR] 

1.069,46  

[t CO2e/Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023: 78,19% / 2022: 69,32% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

4. Engagement 

in Unterneh-

men, die im Be-

reich der fossi-

len Brennstoffe 

tätig sind 

Anteil der Investitio-

nen in Unterneh-

men, die im Bereich 

der fossilen Brenn-

stoffe tätig sind 

 

14,95  

[%] 

15,04 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023: 72,25% / 2022: 78,95% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. Der Datenanbieter 

hat seine Methodik 2023 weiter an die 

Rechtsvorschriften angepasst, um ent-

sprechende Unternehmen zu ermitteln. 

 
12 Zwischen den größten Verwaltungsgesellschaften der DWS Gruppe in Europa – DWS Investment GmbH, DWS Investment S.A. und für bestimmte Finanzportfolioverwaltungsmandate der DWS International GmbH – besteht eine Stimmbin-

dungsvereinbarung. Die Stimmrechte dieser Gesellschaften werden von der DWS Investment GmbH ausgeübt. Diese Gesellschaften bündeln auch ihre Engagement-Aktivitäten, die von der DWS Investment GmbH ausgeführt werden. 
13 Siehe Fußnote 12. 
14 Siehe Fußnote 12. 
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5. Anteil des 

Energiever-

brauchs und 

der Energieer-

zeugung aus 

nicht erneuer-

baren Energie-

quellen 

Anteil des Energie-

verbrauchs und der 

Energieerzeugung 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, 

aus nicht erneuerba-

ren Energiequellen 

im Vergleich zu er-

neuerbaren Energie-

quellen, ausgedrückt 

in Prozent der ge-

samten Energiequel-

len 

 

65,92  

[%] 

74,29 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023: 56,14% / 2022: 67,82% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Pariser Abkommens, und bewertet sie von Fall zu Fall. 

Dabei orientiert sie sich an den Grundsätzen der DWS 

Corporate Governance & Proxy Voting Policy15. Wenn es 

angemessen erscheint, kann die DWS beispielsweise für 

Vorschläge stimmen, in denen die Portfoliounternehmen 

aufgefordert werden, (wissenschaftsbasierte) Ziele zur 

Reduzierung von THG-Emissionen festzulegen und sich 

zu einem Netto-Null-Ziel bis zum Jahr 2050 oder früher 

zu verpflichten. 

 

Ausschlüsse:  

Ergriffene Maßnahmen: Ausschlüsse in Bezug auf 

THG-Emissionen werden im Einklang mit der individuel-

len Anlagepolitik des Produkts oder Mandats angewen-

det. Für Privatkundenprodukte im Aktiven Geschäft, die 

den DWS Basic Exclusions-Filter oder den DWS ESG In-

vestment Standard-Filter anwenden, beinhaltet dies Be-

schränkungen für Investitionen mit stark negativen Klima-

auswirkungen, wie zum Beispiel Unternehmen, deren 

Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Kohle, 

Fracking und Öl einen bestimmten Schwellenwert über-

schreiten. Zudem wenden mehrere Produkte für instituti-

onelle Kunden maßgeschneiderte ESG-Filter an, bei de-

nen THG-Emissionen ein wichtiger Bestandteil der ESG-

Parameter sind. 

Darüber hinaus hat die DWS Gruppe 2023 eine neue 

Coal Policy16 eingeführt. Für Produkte, die unter diese 

Richtlinie fallen, wird die DWS keine neuen Investitionen 

in Unternehmen tätigen, die Kohleentwickler sind oder 

deren Umsatz durch Kohle mehr als 25% beträgt, und 

bestehende Anteile an solchen Unternehmen veräußern. 

6. Intensität 

des Energie-

verbrauchs 

nach klimain-

tensiven Sekto-

ren 

Für den klimaintensi-

ven Sektor A 

(NACE-Code A 

„Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft und 

Fischerei“) – Ener-

gieverbrauch in 

GWh pro einer Mil-

lion EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird 

 

0,48 

[GWh / Million  

EUR] 

0,41  

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Für den klimaintensi-

ven Sektor B 

(NACE-Code B 

„Bergbau und Ge-

winnung von Steinen 

und Erden“) – Ener-

gieverbrauch in 

 

3,69 

[GWh / Million  

EUR] 

30,38 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

 
15 Weitere Informationen finden Sie hier. Zwischen den größten Verwaltungsgesellschaften der DWS Gruppe in Europa – DWS Investment GmbH, DWS Investment S.A. und für bestimmte Finanzportfolioverwaltungsmandate der DWS Internatio-

nal GmbH – besteht eine Stimmbindungsvereinbarung. Die Stimmrechte dieser Gesellschaften werden von der DWS Investment GmbH ausgeübt. Diese Gesellschaften bündeln auch ihre Engagement-Aktivitäten, die von der DWS Invest-

ment GmbH ausgeführt werden.  
16 Siehe Fußnote 9. 
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GWh pro einer Mil-

lion EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

 

 

Index-Auswahl: 

Ergriffene Maßnahmen: Verschiedene im Rahmen des 

Passiven Geschäfts verwaltete Produkte bilden Referen-

zindizes ab, die Kriterien zur Reduzierung des Engage-

ments in oder zum Ausschluss von Wertpapieren mit be-

stimmten negativen Klimaauswirkungen enthalten. Dazu 

können Regeln auf Indexebene gehören, wie die Orien-

tierung an den EU-Standards der Paris Aligned Bench-

mark (EU PAB) und bestimmten Netto-Null-Rahmenwer-

ken, die Reduzierung der Kohlenstoffintensität und der 

Ausschluss von Beteiligungsunternehmen, die bestimmte 

Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten 

(unter anderem in den Bereichen Thermalkohle, unkon-

ventionelle Öl- und Gasförderung und Abbau von Öls-

and) überschreiten.  

 

Geplante Maßnahmen: Die DWS strebt an, die Anzahl 

solcher Produkte im Jahr 2024 beizubehalten oder zu er-

höhen. Dies kann von Faktoren wie Nachfrage, Marktdy-

namik, Marktstandards und der Verfügbarkeit entspre-

chender Indizes abhängen. 

 

Überwachung: 

Geplante Maßnahmen: Für europäische Privatkunden-

produkte im Aktiven Geschäft, die den DWS Basic Exclu-

sions-Filter oder den DWS ESG Investment Standard-Fil-

ter anwenden, soll ein Überwachungsprozess auf Pro-

duktebene eingerichtet werden, der relevante Indikatoren 

für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, insbeson-

dere in Bezug auf die THG-Emissionsintensität (Indika-

tor 3) und den Einsatz fossiler Brennstoffe (Indikator 4), 

abdeckt. 

Für den klimaintensi-

ven Sektor C 

(NACE-Code C 

„Verarbeitendes Ge-

werbe“) – Energie-

verbrauch in GWh 

pro einer Million 

EUR Umsatz der 

Unternehmen, in die 

investiert wird 

 

6,81 

[GWh / Million  

EUR] 

0,82 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Für den klimaintensi-

ven Sektor D 

(NACE-Code D 

„Strom-, Gas-, 

Dampf- und Klima-

versorgung“) – Ener-

gieverbrauch in 

GWh pro einer Mil-

lion EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird 

3,62 

[GWh / Million  

EUR] 

4,67 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Für den klimaintensi-

ven Sektor E (NACE 

Code E „Wasserver-

sorgung; Abwasser- 

und Abfallentsor-

gung und Beseiti-

gung von Umwelt-

verschmutzungen“) 

– Energieverbrauch 

in GWh pro einer 

 

2,61 

[GWh / Million  

EUR] 

1,95 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 
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Million EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird 

Für den klimaintensi-

ven Sektor F (NACE 

Code F „Bauwesen“) 

– Energieverbrauch 

in GWh pro einer 

Million EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird 

 

0,23 

[GWh / Million  

EUR] 

0,22 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Für den klimaintensi-

ven Sektor G 

(NACE-Code G 

„Groß- und Einzel-

handel; Instandhal-

tung und Reparatur 

von Kraftfahrzeu-

gen“) – Energiever-

brauch in GWh pro 

einer Million EUR 

Umsatz der Unter-

nehmen, in die in-

vestiert wird 

 

0,22 

[GWh / Million  

EUR] 

0,58 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Für den klimaintensi-

ven Sektor H (NACE 

Code H „Transport 

und Lagerung“) – 

Energieverbrauch in 

GWh pro einer Mil-

lion EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird  

 

226,67  

[GWh / Million  

EUR] 

2,17 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der 
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 Berechnung ausgeschlossen. Grund für 

den deutlichen Anstieg des ausgewiese-

nen Werts für den Bezugszeitraum 2023 

sind Investitionen in Infrastruktur, die im 

Bezugszeitraum 2022 nicht berichtet wur-

den. Außerdem waren nur für eine ge-

ringe Anzahl von Anlagen Daten verfüg-

bar. Der konservative Ansatz der DWS, 

gemäß den Anlagen ohne verfügbare 

Daten aus der Berechnung ausgeschlos-

sen werden, und die Neuskalierung der 

Gewichtungen auf 100% führen zu die-

sem deutlichen Anstieg. 

Für den klimaintensi-

ven Sektor L 

(NACE-Code L „Im-

mobilienwesen“) – 

Energieverbrauch in 

GWh pro einer Mil-

lion EUR Umsatz 

der Unternehmen, in 

die investiert wird 

 

0,55 

[GWh / Million  

EUR] 

1,41 

[GWh / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 65,24% / 2022: 67,82% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Biodiversi-

tät 

7. Tätigkeiten, 

die sich nach-

teilig auf Ge-

biete mit 

schutzbedürfti-

ger Biodiversi-

tät auswirken 

Anteil der Investitio-

nen in Unterneh-

men, in die investiert 

wird, mit Standor-

ten/Betrieben in oder 

in der Nähe von Ge-

bieten mit schutzbe-

dürftiger Biodiversi-

tät, sofern sich die 

Tätigkeiten dieser 

 

0,36 

[%] 

0,09 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 77,50% / 2022: 77,28% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Allgemeiner Ansatz:  

Ergriffene Maßnahmen: Für die Finanzprodukte der 

DWS im Aktiven Geschäft mit einem Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen ist die Do No Significant Harm 

(DNSH)-Bewertung ein wesentlicher Bestandteil des 

DWS Regulatory Sustainability Framework17. Bei dieser 

Bewertung wird ermittelt, ob eine wirtschaftliche Aktivität 

ein ökologisches oder soziales nachhaltiges Investitions-

ziel erheblich beeinträchtigt. Im Rahmen der DNSH-Be-

wertung hat die DWS quantitative und/oder qualitative 

 
17 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt 
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Unternehmen nach-

teilig auf diese Ge-

biete auswirken 

Schwellenwerte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, 

ob in Bezug auf einen der wichtigsten Indikatoren für 

nachteilige Auswirkungen (darunter Tätigkeiten, die sich 

nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 

auswirken) eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt. Er-

füllt der Emittent die Kriterien der DNSH-Bewertung nicht, 

kann keine der als positiver Beitrag zu Umweltzielen oder 

sozialen Zielen identifizierten Tätigkeiten als nachhaltig 

eingestuft werden. 

 

Engagement:  

Ergriffene Maßnahmen: Im Aktiven und Passiven Ge-

schäft berücksichtigt die DWS18 nachteilige Auswirkun-

gen auf die biologische Vielfalt in strategischen Engage-

ments bei ausgewählten Unternehmen, falls relevant. 

 

Stimmrechtsausübung: 

Ergriffene Maßnahmen: Im Aktiven und Passiven Ge-

schäft kann die DWS, wenn sie es für angemessen hält, 

für Vorschläge zur Reduzierung negativer Umweltauswir-

kungen und des ökologischen Fußabdrucks eines Portfo-

liounternehmens, einschließlich Bedrohungen der Arten-

vielfalt in ökologisch sensiblen Gebieten, stimmen.  

 

Ausschlüsse: 

Ergriffene Maßnahmen: Im Sustainable Investments-

Geschäft gelten Beschränkungen für Investitionen in Ver-

bindung mit kommerzieller Abholzung in tropischen Pri-

mär-Feuchtwäldern, einer Zerstörung kritischer Lebens-

räume sowie in Verbindung mit Aktivitäten, die durch na-

tionale Gesetze oder internationale Konventionen zum 

Schutz der biologischen Vielfalt oder des kulturellen Er-

bes verboten sind. 

 
18 Siehe Fußnote 12. 
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Index-Auswahl: 

Ergriffene Maßnahmen: Bestimmte im Rahmen des 

Passiven Geschäfts verwaltete Produkte bilden Referen-

zindizes ab, die Kriterien zur Reduzierung des Engage-

ments in oder zum Ausschluss von Wertpapieren mit be-

stimmten negativen Auswirkungen auf die biologische 

Vielfalt enthalten. Dazu können Regeln auf Indexebene 

gehören, wie der Ausschluss von Unternehmen, die ei-

nen erheblichen negativen Einfluss auf die Ziele der Ver-

einten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (UN-

SDGs) in Bezug auf die biologische Vielfalt haben, der 

Ausschluss von Unternehmen, die ein unzureichendes 

Rating in Bezug auf bestimmte Indikatoren zu Biodiversi-

tät aufweisen, sowie der Ausschluss von Unternehmen, 

die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontrover-

sen Tätigkeiten in Bezug auf Biodiversität (wie Herstel-

lung von Palmöl, Landwirtschaft unter Einsatz von gene-

tisch veränderten Organismen, gefährliche Pestizide, 

Missachtung des Tierschutzes, Tierversuche und Pelz-

tierhaltung) überschreiten. 

 

Geplante Maßnahmen: Die DWS strebt an, die Anzahl 

solcher Produkte im Jahr 2024 beizubehalten oder zu er-

höhen. Dies kann von Faktoren wie Nachfrage, Marktdy-

namik, Marktstandards und der Verfügbarkeit entspre-

chender Indizes abhängen. 

Wasser 8. Emissionen 

in  

Wasser 

Tonnen Emissionen 

in Wasser, die von 

den Unternehmen, 

in die investiert wird, 

pro investierter Mil-

lion EUR verursacht 

 

0,30 

[Tonnen / Million  

EUR] 

247,49 

[Tonnen / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 2,17% / 2022: 8,87% aller 

Investitionen). 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Für die Finanzprodukte der 

DWS im Aktiven Geschäft mit einem Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen ist die Do No Significant Harm 

(DNSH)-Bewertung ein wesentlicher Bestandteil des 

DWS Regulatory Sustainability Framework19. Bei dieser 

 
19 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt. 
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werden, ausgedrückt 

als gewichteter 

Durchschnitt 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

Der Datenanbieter hat seine Methodik in 

2023 angepasst, was zu einer Reduktion 

der berichteten Werte auf Unternehmens-

ebene führte.  

Bewertung wird ermittelt, ob eine wirtschaftliche Aktivität 

ein ökologisches oder soziales nachhaltiges Investitions-

ziel erheblich beeinträchtigt. Im Rahmen der DNSH-Be-

wertung hat die DWS quantitative und/oder qualitative 

Schwellenwerte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, 

ob in Bezug auf einen der wichtigsten Indikatoren für 

nachteilige Auswirkungen (darunter Emissionen in Was-

ser) eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt. Erfüllt der 

Emittent die Kriterien der DNSH-Bewertung nicht, kann 

keine der als positiver Beitrag zu Umweltzielen oder sozi-

alen Zielen identifizierten Tätigkeiten als nachhaltig ein-

gestuft werden. 

 

Engagement: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS20 hat die „Coalition 

for Environmentally Responsible Economies (CERES) 

Water Initiative“ unterzeichnet und sich verpflichtet, im 

Rahmen ihrer Engagement-Aktivitäten im Aktiven und 

Passiven Geschäft in der EMEA-Region mit den Portfo-

liounternehmen zu Wasserrisiken in einen Dialog zu tre-

ten. Wenn die DWS der Ansicht ist, dass ein Unterneh-

men erhebliche nachteilige Auswirkungen in Bezug auf 

Wasser hat und sich dies in der DWS Norm-Bewertung21 

als Verstoß gegen den Grundsatz 7 des United Nations 

Global Compact (UNGC) widerspiegelt, wird dieser Ver-

stoß bei den Engagements berücksichtigt. 

 

Abfall 9. Anteil ge-

fährlicher und 

radioaktiver Ab-

fälle 

Tonnen gefährlicher 

und radioaktiver Ab-

fälle, die von den 

Unternehmen, in die 

investiert wird, pro 

investierter Million 

 

4,28 

[Tonnen / Million  

EUR] 

9,03 

[Tonnen / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 25,72 % / 2022: 25,27% al-

ler Investitionen). 

Allgemeiner Ansatz:  

Ergriffene Maßnahmen: Für die Finanzprodukte der 

DWS im Aktiven Geschäft mit einem Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen ist die Do No Significant Harm 

(DNSH)-Bewertung ein wesentlicher Bestandteil des 

DWS Regulatory Sustainability Framework22. Bei dieser 

 
20 Siehe Fußnote 12. 
21 Die DWS Norm-Bewertung dient als Indikator dafür, in welchem Maße bei einem Emittenten Normverstöße auftreten. 
22 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt. 
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EUR erzeugt wer-

den, ausgedrückt als 

gewichteter Durch-

schnitt 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Bewertung wird ermittelt, ob eine wirtschaftliche Aktivität 

ein ökologisches oder soziales nachhaltiges Investitions-

ziel erheblich beeinträchtigt. Im Rahmen der DNSH-Be-

wertung hat die DWS quantitative und/oder qualitative 

Schwellenwerte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, 

ob in Bezug auf einen der wichtigsten Indikatoren für 

nachteilige Auswirkungen (darunter der Anteil gefährli-

cher und radioaktiver Abfälle) eine erhebliche Beeinträch-

tigung vorliegt. Erfüllt der Emittent die Kriterien der 

DNSH-Bewertung nicht, kann keine der als positiver Bei-

trag zu Umweltzielen oder sozialen Zielen identifizierten 

Tätigkeiten als nachhaltig eingestuft werden. 

 

Engagement: 

Ergriffene Maßnahmen: Wenn die DWS der Ansicht ist, 

dass ein Unternehmen erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen durch die Produktion von gefährlichem oder radioak-

tivem Abfall hat und sich dies in der DWS Norm-Bewer-

tung als Verstoß gegen den UNGC-Grundsatz 7 wider-

spiegelt, wird dieser Verstoß bei Engagement-Aktivitäten 

im Aktiven und Passiven Geschäft berücksichtigt.23 

 

Ausschlüsse: 

Ergriffene Maßnahmen: Im Sustainable Investments-

Geschäft gelten Beschränkungen für Investitionen im Zu-

sammenhang mit bestimmten Arten des grenzüberschrei-

tenden Handels mit Abfällen und Abfallprodukten, mit 

den meisten Arten der Abfallverbrennung und mit der 

Verarbeitung von Giftmüll sowie mit der Produktion oder 

dem Handel mit radioaktiven Materialien und ungebunde-

nen Asbestfasern. 

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

 
23 Siehe Fußnote 12. 
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Soziales 

und Be-

schäftigung  

 

10. Verstoß ge-

gen die Prinzi-

pien des 

UN Global 

Compact 

(UNGC) und 

die OECD-Leit-

sätze für multi-

nationale Un-

ternehmen 

 

Anteil der Investitio-

nen in Unterneh-

men, in die investiert 

wird, die an Verstö-

ßen gegen die 

UNGC-Prinzipien 

oder gegen die 

OECD-Leitsätze für 

multinationale Unter-

nehmen beteiligt wa-

ren 

0,27  

[%] 

0,25 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 79,12% / 2022: 78,60% aller 

Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS berücksichtigt inter-

nationale Normen wie die UNGC-Prinzipien, die OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leit-

prinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights – UNGPs) und lässt sich bei 

der Bewertung von Unternehmen im aktiv verwalteten 

Portfolio von diesen Standards leiten.  

Für die Finanzprodukte der DWS im Aktiven Geschäft mit 

einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen ist die 

Do No Significant Harm (DNSH)-Bewertung ein wesentli-

cher Bestandteil des DWS Regulatory Sustainability 

Framework24. Bei dieser Bewertung wird ermittelt, ob 

eine wirtschaftliche Aktivität ein ökologisches oder sozia-

les nachhaltiges Investitionsziel erheblich beeinträchtigt. 

Im Rahmen der DNSH-Bewertung hat die DWS quantita-

tive und/oder qualitative Schwellenwerte festgelegt, an-

hand derer bestimmt wird, ob in Bezug auf einen der 

wichtigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (da-

runter Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-

Leitsätze) eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt. Er-

füllt der Emittent die Kriterien der DNSH-Bewertung nicht, 

kann keine der als positiver Beitrag zu Umweltzielen oder 

sozialen Zielen identifizierten Tätigkeiten als nachhaltig 

eingestuft werden. 

 

Engagement: 

Ergriffene Maßnahmen: Um schwerwiegende Verstöße 

gegen die oben erwähnten internationalen Standards ab-

zumildern oder zu verhindern, hat die DWS25 ihre Norm-

Bewertung als Kennzahl in die Priorisierung ihrer 

 
24 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt. 
25 Siehe Fußnote 12. 
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Engagements im Aktiven und Passiven Geschäft aufge-

nommen. 

 

Stimmrechtsausübung: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS26 würde grundsätz-

lich gegen die Entlastung von Vorständen stimmen, wenn 

bei dem Portfoliounternehmen (unter anderem) schwer-

wiegende ESG-Kontroversen (zum Beispiel Verstöße ge-

gen die Normen des UN Global Compact) vorliegen. Auf 

diese Weise würde die DWS die Vorstandsmitglieder zur 

Verantwortung ziehen. Darüber hinaus unterstützt die 

DWS im Allgemeinen ESG-bezogene Aktionärsanträge 

unter Berücksichtigung anerkannter Standards, insbe-

sondere der Ceres Roadmap 2030, der Ziele für nachhal-

tige Entwicklung, des UN Global Compact und der Ziele 

des Pariser Abkommens, und bewertet sie von Fall zu 

Fall. So unterstützt die DWS beispielsweise Aktionärsan-

träge, in denen Portfoliounternehmen aufgefordert wer-

den, über ihre ökologischen und sozialen Praktiken, Stra-

tegien und Auswirkungen (zum Beispiel in Bezug auf 

Menschenrechte, Produktsicherheit, Datensicherheit) zu 

berichten, sofern diese als angemessen erachtet werden. 

Dasselbe gilt für Anträge zur Einführung fairer Ar-

beitspraktiken unter Beachtung anerkannter internationa-

ler Menschenrechtsnormen, einschließlich Maßnahmen 

zur Beseitigung von geschlechtsspezifischer Gewalt und 

anderen Formen der Belästigung am Arbeitsplatz, sowie 

für Vorschläge zur Erstellung eines Berichts über die För-

derung eines sicheren Arbeitsplatzes für alle Mitarbeiter. 

 

Ausschlüsse: 

Ergriffene Maßnahmen: Im Aktiven Geschäft werden 

Unternehmen mit schwerwiegenden Verstößen gegen 

 
26 Siehe Fußnote 12. 
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die oben genannten internationalen Standards unter An-

wendung des DWS Basic Exklusions-Filters und des 

DWS ESG Investment Standard-Filters von Produkten für 

Privatanleger ausgeschlossen. Zudem werden bei eini-

gen Produkten für institutionelle Kunden maßgeschnei-

derte ESG-Filter angewendet, die die oben genannten in-

ternationalen Standards widerspiegeln. Im Sustainable 

Investments-Geschäft gelten im Einklang mit den Prinzi-

pien 4 und 5 des UNGC Beschränkungen für Investitio-

nen in Aktivitäten, die mit Zwangsarbeit oder Kinderarbeit 

verbunden sind. 

 

Index-Auswahl: 

Ergriffene Maßnahmen: Bestimmte im Rahmen des 

Passiven Geschäfts verwaltete Produkte bilden Referen-

zindizes ab, die Kriterien zum Ausschluss von Unterneh-

men beinhalten, welche die UNGC-Prinzipien oder die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen nicht 

einhalten.  

Geplante Maßnahmen: Die DWS strebt an, die Anzahl 

solcher Produkte im Jahr 2024 beizubehalten oder zu er-

höhen. Dies kann von Faktoren wie Nachfrage, Marktdy-

namik, Marktstandards und der Verfügbarkeit entspre-

chender Indizes abhängen. 

 

Überwachung: 

Ergriffene Maßnahmen: Für das aktiv verwaltete Portfo-

liogeschäft und das passive verwaltete Privatkundenge-

schäft hat die DWS Überwachungskontrollen für die In-

tegration von ESG-Aspekten eingerichtet. Diese berück-

sichtigen das Engagement bei Unternehmen, die gemes-

sen an einer vorher festgelegten Risikotoleranz als ESG-

„Nachzügler“ in Bezug auf normenbezogene Kontrover-

sen gelten. 
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11. Fehlende 

Prozesse und 

Compliance-

Mechanismen 

zur Überwa-

chung der Ein-

haltung der 

Prinzipien des 

UN Global 

Compact und 

der OECD-Leit-

sätze für multi-

nationale Un-

ternehmen 

Anteil der Investitio-

nen in Unterneh-

men, in die investiert 

wird, die keine Richt-

linien zur Überwa-

chung der UNGC-

Prinzipien oder der 

OECD-Leitsätze für 

multinationale Unter-

nehmen oder keine 

Verfahren zur Bear-

beitung von Be-

schwerden wegen 

Verstößen gegen die 

UNGC-Prinzipien 

oder die OECD-Leit-

sätze für multinatio-

nale Unternehmen 

eingerichtet haben 

 

40,50 

[%] 

47,44 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 77,28 % / 2022: 75,72% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS berücksichtigt inter-

nationale Normen wie die UNGC-Prinzipien, die OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UNGPs 

und lässt sich bei der Bewertung von Unternehmen im 

aktiv verwalteten Portfolio von diesen Standards leiten.  

Für die Finanzprodukte der DWS im Aktiven Geschäft mit 

einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen ist die 

Do No Significant Harm (DNSH)-Bewertung ein wesentli-

cher Bestandteil des DWS Regulatory Sustainability 

Framework27. Bei dieser Bewertung wird ermittelt, ob 

eine wirtschaftliche Aktivität ein ökologisches oder sozia-

les nachhaltiges Investitionsziel erheblich beeinträchtigt. 

Im Rahmen der DNSH-Bewertung hat die DWS quantita-

tive und/oder qualitative Schwellenwerte festgelegt, an-

hand derer bestimmt wird, ob in Bezug auf einen der 

wichtigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (da-

runter fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen 

zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien 

und OECD-Leitsätze) eine erhebliche Beeinträchtigung 

vorliegt. Erfüllt der Emittent die Kriterien der DNSH-Be-

wertung nicht, kann keine der als positiver Beitrag zu 

Umweltzielen oder sozialen Zielen identifizierten Tätigkei-

ten als nachhaltig eingestuft werden. 

 

Engagement: 

Ergriffene Maßnahmen: Um schwerwiegende Verstöße 

gegen die oben erwähnten internationalen Standards ab-

zumildern oder zu verhindern, hat die DWS28 ihre Norm-

Bewertung als Kennzahl in die Priorisierung ihrer Enga-

gements im Aktiven und Passiven Geschäft aufgenom-

men.  

 

 
27 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt. 
28 Siehe Fußnote 12. 



Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

18 

  

Stimmrechtsausübung: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS29 stimmt grundsätz-

lich gegen die Entlastung von Vorständen stimmen, wenn 

bei dem Portfoliounternehmen schwerwiegende ESG-

Kontroversen (zum Beispiel Verstöße gegen die Normen 

des UN Global Compact) vorliegen. Auf diese Weise 

würde die DWS die Vorstandsmitglieder zur Verantwor-

tung ziehen. Darüber hinaus unterstützt die DWS im All-

gemeinen ESG-bezogene Aktionärsanträge unter Be-

rücksichtigung anerkannter Standards, insbesondere der 

Ceres Roadmap 2030, der Ziele für nachhaltige Entwick-

lung, des UN Global Compact und der Ziele des Pariser 

Abkommens, und bewertet sie von Fall zu Fall. So unter-

stützt die DWS beispielsweise Aktionärsanträge, in de-

nen Portfoliounternehmen aufgefordert werden, über ihre 

ökologischen und sozialen Praktiken, Strategien und 

Auswirkungen (zum Beispiel in Bezug auf Menschen-

rechte, Produktsicherheit, Datensicherheit) zu berichten, 

sofern diese als angemessen erachtet werden. Dasselbe 

gilt für Anträge zur Einführung fairer Arbeitspraktiken un-

ter Beachtung anerkannter internationaler Menschen-

rechtsnormen, einschließlich Maßnahmen zur Beseiti-

gung von geschlechtsspezifischer Gewalt und anderen 

Formen der Belästigung am Arbeitsplatz, sowie für Vor-

schläge zur Erstellung eines Berichts über die Förderung 

eines sicheren Arbeitsplatzes für alle Mitarbeiter. 

 

 

Ausschlüsse: 

Ergriffene Maßnahmen: Im Aktiven und Passiven Ge-

schäft werden Unternehmen mit schwerwiegenden Ver-

stößen gegen die oben genannten internationalen Stan-

dards unter Anwendung des DWS Basic Exklusions-

 
29 Siehe Fußnote 12. 
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Filters oder des DWS ESG Investment Standard-Filters 

von Produkten für Privatanleger ausgeschlossen. Im 

Sustainable Investments-Geschäft gelten im Einklang mit 

den Prinzipien 4 und 5 des UNGC Beschränkungen für 

Investitionen in Aktivitäten, die mit Zwangsarbeit oder 

Kinderarbeit verbunden sind. 

12. Unbereinig-

tes ge-

schlechtsspezi-

fisches Ver-

dienstgefälle 

Durchschnittliches 

unbereinigtes ge-

schlechtsspezifi-

sches Verdienstge-

fälle bei den Unter-

nehmen, in die in-

vestiert wird 

 

13,78 

[%] 

14,27 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 21,83 % / 2022: 17,20% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

Gemäß den Leitlinien in Ziffer 22 der 

„Clarifications on the ESAs‘ draft RTS un-

der SFDR“ vom 02. Juni 2022 wird dieser 

Indikator als gewichteter Durchschnitt 

ausgedrückt. 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Für die Finanzprodukte der 

DWS im Aktiven Geschäft mit einem Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen ist die Do No Significant Harm 

(DNSH)-Bewertung ein wesentlicher Bestandteil des 

DWS Regulatory Sustainability Framework30. Bei dieser 

Bewertung wird ermittelt, ob eine wirtschaftliche Aktivität 

ein ökologisches oder soziales nachhaltiges Investitions-

ziel erheblich beeinträchtigt. Im Rahmen der DNSH-Be-

wertung hat die DWS quantitative und/oder qualitative 

Schwellenwerte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, 

ob in Bezug auf einen der wichtigsten Indikatoren für 

nachteilige Auswirkungen (darunter das unbereinigte ge-

schlechtsspezifische Verdienstgefälle) eine erhebliche 

Beeinträchtigung vorliegt. Erfüllt der Emittent die Kriterien 

der DNSH-Bewertung nicht, kann keine der als positiver 

Beitrag zu Umweltzielen oder sozialen Zielen identifizier-

ten Tätigkeiten als nachhaltig eingestuft werden. 

 

Engagement:  

Ergriffene Maßnahmen: Grundsätzlich ist die Offenle-

gung des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles 

nicht überall auf der Welt verpflichtend. Portfoliounter-

nehmen werden ermutigt, diese Informationen offenzule-

gen. 

13. Geschlech-

tervielfalt in den 

Durchschnittliches 

Verhältnis von 

 

34,56 

[%] 

32,26 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

Engagement:  

 
30 Das DWS Regulatory Sustainability Framework enthält Vorgaben dazu, ob eine Wirtschaftstätigkeit eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung darstellt. 
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Leitungs- und 

Kontrollorga-

nen 

Frauen zu Männern 

in den Leitungs- und 

Kontrollorganen der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, aus-

gedrückt als Pro-

zentsatz aller Mit-

glieder der Leitungs- 

und Kontrollorgane 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 77,04 % / 2022: 76,11% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

Gemäß den Leitlinien in Ziffer 22 der 

„Clarifications on the ESAs‘ draft RTS un-

der SFDR“ vom 02. Juni 2022 wird dieser 

Indikator als gewichteter Durchschnitt 

ausgedrückt. 

Ergriffene Maßnahmen: Die Geschlechtervielfalt ist ein 

Teilaspekt des Themas „Vielfalt in den Leitungs- und 

Kontrollorganen“, das seit 2023 bei den Engagements 

der DWS31 berücksichtigt wird. 

 

Stimmrechtsausübung: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS32 erwartet von ihren 

Portfoliounternehmen, dass sie bei der Zusammenset-

zung und Neubesetzung ihrer Leitungs- und Kontrollor-

gane die Geschlechtervielfalt berücksichtigen und die na-

tionalen Best-Practice-Vorgaben zur Vertretung der Ge-

schlechter einhalten. Für entwickelte Märkte verlangt die 

DWS im Allgemeinen einen Anteil der Geschlechterviel-

falt von mindestens 30% – bzw. davon abweichend 25% 

für Japan und 33% für das Vereinigte Königreich – und 

für alle anderen Märkte mindestens ein weibliches Mit-

glied in den Vorständen. 

14. Engage-

ment in umstrit-

tenen Waffen 

(Antipersonen-

minen, Streu-

munition, che-

mische und bi-

ologische Waf-

fen) 

Anteil der Investitio-

nen in Unterneh-

men, in die investiert 

wird, die an der Her-

stellung oder am 

Verkauf von umstrit-

tenen Waffen betei-

ligt sind 

 

0,00  

[%] 

0,00 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11% / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 77,80 % / 2022: 77,80% al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Die Produktion und der Einsatz 

von umstrittenen konventionellen Waffen gelten unter 

den unten genannten Konventionen als reguliert oder 

verboten. Die DWS strebt grundsätzlich an, Investitionen 

oder Geschäftsbeziehungen in diesem Zusammenhang 

zu vermeiden. Die DWS definiert umstrittene Waffen wie 

folgt: 

• Streumunition, wie sie im Jahr 2008 durch das 

Übereinkommen über Streumunition definiert 

und verboten wurde; 

• Antipersonenminen, wie im Übereinkommen 

über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, 

der Herstellung und der Weitergabe von Anti-

personenminen und deren Vernichtung 

 
31 Siehe Fußnote 12. 
32 Siehe Fußnote 12. 
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(einschließlich Antipersonen-Zeitverzöge-

rungssprengstoffen und nicht nachweisbarer 

Sprengstofffragmente im Sinne von Protokoll I, 

II des Übereinkommens über bestimmte kon-

ventionelle Waffen) definiert und verboten wur-

den; 

• biologische Waffen gemäß Definition im Über-

einkommen über biologische Waffen; 

• chemische Waffen gemäß Definition im Über-

einkommen über chemische Waffen; 

 
Index-Auswahl:  

Ergriffene Maßnahmen: Bestimmte im Rahmen des 

Passiven Geschäfts verwaltete Produkte bilden Referen-

zindizes ab, die Kriterien zum Ausschluss von Unterneh-

men beinhalten, die bestimmte Umsatzschwellen bei 

kontroversen Aktivitäten, darunter konventionellen, un-

konventionellen und nuklearen Waffen, überschreiten. 

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen 

Nachhaltigkeitsindikator für 

nachteilige Auswirkungen 
Messgröße 

 Auswirkungen 

2023 

Auswirkungen 

2022 
Erläuterung 

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für 

den nächsten Bezugszeitraum 

Umwelt 15. THG-  

Emissionsin-

tensität 

THG-Emissionsin-

tensität der Länder, 

in die investiert wird 

 

266,80 

[Tonnen / Million  

EUR] 

285,00 

[Tonnen / Million  

EUR] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Staaten und suprana-

tionale Unternehmen (2023: 12,96 % / 

2022: 12,84% aller Investitionen) ermit-

telt, für die Daten verfügbar waren (2023 

12,19 % / 2022: 12,05% aller Investitio-

nen). 

Investitionen in Unternehmen oder Immo-

bilien sowie Anlagen, für die keine Daten 

verfügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Die DWS bewertet die Kli-

maleistung der Länder in ihrer DWS Klima- und Transiti-

onsrisiko-Bewertung33 unter Berücksichtigung des Pari-

ser Klimaabkommens von 2015 zur Begrenzung der glo-

balen Erwärmung auf deutlich unter 2°C oder sogar auf 

1,5°C. Diese bewertet die Entwicklungen der Länder in 

Bezug auf ihre Klimaleistung und gibt Aufschluss dar-

über, wie gut die Länder bei der Umsetzung der notwen-

digen Maßnahmen vorankommen. 

 
33 Die DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung dient als Indikator dafür, in welchem Maße ein Emittent Klima- und Transitionsrisiken ausgesetzt ist. 
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Soziales 16. Länder, in 

die investiert 

wird, die gegen 

soziale Bestim-

mungen versto-

ßen 

Anzahl der Länder, 

in die investiert wird, 

die nach Maßgabe 

internationaler Ver-

träge und Überein-

kommen, der Prinzi-

pien der Vereinten 

Nationen oder, falls 

anwendbar, nationa-

ler Rechtsvorschrif-

ten gegen soziale 

Bestimmungen ver-

stoßen (absolute 

Zahl und relative 

Zahl, geteilt durch 

alle Länder, in die in-

vestiert wird) 

 

7,00  

[absolute  

Zahl] 

 

6,19 

[%] 

6,00  

[absolute  

Zahl] 

 

5,85 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Staaten und suprana-

tionale Unternehmen (2023: 12,96 % / 

2022: 12,84% aller Investitionen) ermit-

telt, für die Daten verfügbar waren (2023 

12,19 % / 2022: 12,37% aller Investitio-

nen). 

Investitionen in Unternehmen oder Immo-

bilien sowie Anlagen, für die keine Daten 

verfügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

 

Allgemeiner Ansatz: 

Ergriffene Maßnahmen: Staatliche Emittenten werden 

im Rahmen der DWS ESG-Qualitätsbewertung nach ver-

schiedenen ESG-Kriterien, einschließlich Indikatoren für 

soziale Aspekte, bewertet. Außerdem werden dabei ex-

plizit die bürgerlichen und demokratischen Freiheiten ei-

nes Landes berücksichtigt.  

 

Index-Auswahl: 

Ergriffene Maßnahmen: Bestimmte im Rahmen des 

Passiven Geschäfts verwaltete Produkte bilden Referen-

zindizes ab, die Kriterien zur Reduzierung des Engage-

ments in oder zum Ausschluss von Ländern mit Verstö-

ßen gegen soziale Normen enthalten. Dazu können Re-

geln auf Indexebene, wie Mindestschwellenwerte für Län-

der-ESG-Ratings und Mindestwerte im Freedom House 

Index, gehören. 

 

Überwachung: 

Geplante Maßnahmen: Für europäische Privatkunden-

produkte im Aktiven Geschäft, die den DWS Basic Exclu-

sions-Filter oder den DWS ESG Investment Standard-Fil-

ter anwenden, soll für diesen Indikator für die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen ein Überwachungsprozess 

auf Produktebene eingerichtet werden. 

 

 

Indikatoren für Investitionen in Immobilien 

Nachhaltigkeitsindikator für 

nachteilige Auswirkungen 
Messgröße 

 Auswirkungen 

2023 

Auswirkungen 

2022 
Erläuterung 

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für 

den nächsten Bezugszeitraum 

Fossile 

Brennstoffe 

17. Engage-

ment in fossilen 

Brennstoffen 

durch die 

Anteil der Investitio-

nen in Immobilien, 

die im Zusammen-

hang mit der 

 

0,00  

[%] 

0,06 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Immobilien (2023: 

1,27% / 2022: 1,22% aller Investitionen) 

ermittelt, für die Daten verfügbar waren 

Aufgrund des äußerst geringen Engagements in Immobi-

lien, die für die Gewinnung, die Lagerung, den Transport 

oder die Herstellung fossiler Brennstoffe genutzt werden, 

wurden abgesehen von der laufenden Überwachung der 
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Investition in 

Immobilien 

Gewinnung, der La-

gerung, dem Trans-

port oder der Her-

stellung von fossilen 

Brennstoffen stehen 

(2023: 1,27% / 2022: 1,22% aller Investi-

tionen). Investitionen in Unternehmen 

oder Staaten und supranationale Organi-

sationen sowie Anlagewerte, für die keine 

Daten verfügbar waren, wurden von der 

Berechnung ausgeschlossen. Das Enga-

gement in fossilen Brennstoffen wird bei 

Immobilien durch die funktionale Nutzung 

des Objekts bestimmt (die Lagerung von 

Brennstoffen am Standort für den Eigen-

verbrauch gilt beispielsweise nicht als 

Engagement in fossilen Brennstoffen). 

Die Arten von Immobilien, bei denen ein 

potenzielles Engagement in Bezug auf 

die Förderung, die Lagerung, den Trans-

port oder die Herstellung fossiler Brenn-

stoffe besteht, sind Tankstellen, Kraft-

werke und verschiedene Lagereinrichtun-

gen wie Lagerhäuser und Vertriebszen-

tren. Daten über die Gebäudenutzung 

und die Aktivitäten der Nutzer werden für 

alle verwalteten Vermögenswerte erho-

ben. Es werden alle Anstrengungen un-

ternommen, um die tatsächliche Nutzung 

des Gebäudes während der Haltedauer 

zu überprüfen. Allerdings können die Be-

dingungen der Mietverträge den Zugang 

des Vermieters zur Immobilie und damit 

die Möglichkeit, die Richtigkeit der Daten 

über die Nutzeraktivitäten zu bestätigen, 

möglicherweise einschränken. 

2022 gab es eine einzelne Immobilie, die 

aufgrund der Aktivitäten des Mieters als 

Objekt mit potenziellem Engagement ein-

gestuft wurde. 2023 wurde die Immobilie 

Mieteraktivitäten und der Berichterstattung über das En-

gagement keine weiteren Maßnahmen oder Reduktions-

ziele als notwendig erachtet. 
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nicht mehr als Objekt mit Engagement 

bei fossilen Brennstoffen eingestuft. 

Energieeffi-

zienz 

18. Engage-

ment in Immo-

bilien mit 

schlechter 

Energieeffizi-

enz 

Anteil der Investitio-

nen in Immobilien 

mit schlechter Ener-

gieeffizienz 

 

42,71  

[%] 

33,37 

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Immobilien (2023: 

1,27% / 2022: 1,22% aller Investitionen) 

ermittelt, für die Daten verfügbar waren 

(2023: 0,72% / 2022: 0,65% aller Investi-

tionen). Investitionen in Unternehmen 

oder Staaten und supranationale Organi-

sationen sowie Anlagewerte, für die keine 

Daten verfügbar waren, wurden von der 

Berechnung ausgeschlossen. 

 

Die Daten zur Energiebewertung eines 

Gebäudes werden für alle Vermögens-

werte erhoben, die über eine solche ver-

fügen. Allerdings ist34 die Definition von 

„Immobilien mit schlechter Energieeffizi-

enz“ 35 nicht anwendbar auf Vermögens-

werte der DWS, die sich außerhalb der 

EU befinden. Daher ist es nicht möglich, 

diesen Indikator anhand der bereitgestell-

ten Formel vollständig zu bewerten und 

darüber zu berichten. 37,40% der Investi-

tionen in Immobilien werden daher von 

der Bewertung und Berichterstattung 

ausgeschlossen. Weitere 5,75% werden 

nicht berücksichtigt, weil sie sich wäh-

rend des Bezugszeitraums im Bau befan-

den. Für gewerbliche Objekte in Deutsch-

land und Objekte in Polen36 wird die BVI-

Ergriffene Maßnahmen: Maßnahmen zur Verringerung 

des Anteils der Investitionen in energieineffiziente Immo-

bilien umfassen Energieaudits und -zertifizierung, die 

Einführung „grüner Mietverträge“ und verschiedene Maß-

nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, wie zum 

Beispiel die Modernisierung der Heizungs-, Lüftungs-, 

Kühlungs- und Beleuchtungssysteme eines Gebäudes, 

Isolierung etc. Die 2023 ergriffenen Maßnahmen beinhal-

teten unter anderem Energieaudits, Bewertungen der 

Energieeffizienz und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Energieeffizienz.  

 

Geplante Maßnahmen: Die DWS beabsichtigt, 2024 

weitere Energieaudits, Bewertungen der Energieeffizienz 

und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 

durchzuführen. 

 
34 Das System der EU-Energieausweise (EPC) gilt nicht für Länder außerhalb der EU, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, und das System der Niedrigstenergiegebäude (NZEB) gilt für kein Land außerhalb 

der EU. 
35 Formel gemäß Anhang 1 der RTS. 
36 In Deutschland und Polen werden die Energieausweise nicht in Buchstaben ausgedrückt. 
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Methode zur Umrechnung von der Farb-

skala in die Buchstabenbewertung ver-

wendet.37 Dieser Ansatz kam bei 19,17% 

(Deutschland) bzw. 1,28% (Polen) der 

Immobilienanlagen zur Anwendung. 

Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Nachhaltigkeitsindikator für 

nachteilige Auswirkungen 
Messgröße 

 Auswirkungen 

202338 

Auswirkungen 

202239 
Erläuterung 

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für 

den nächsten Bezugszeitraum 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN 

Emissionen 4. Investitionen 

in Unterneh-

men ohne Initi-

ativen zur Ver-

ringerung der 

CO2-Emissio-

nen 

Anteil der Investitio-

nen in Unterneh-

men, in die investiert 

wird, die keine Initia-

tiven zur Verringe-

rung der CO2-Emis-

sionen im Sinne des 

Übereinkommens 

von Paris umsetzen 

27,03 

[%] 

43,94  

[%] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11 % / 2022: 82,52% aller Investitio-

nen) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 76,50 % / 2022: 75,29 % al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

 

Für Maßnahmen und Ziele in Bezug auf diesen Indikator 

siehe Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswir-

kungen 1 bis 6 dieser Tabelle. 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

 
37 Die Methode zur Klassifizierung deutscher Energieausweise für Nichtwohngebäude, die im Branchenverband BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. entwickelt wurde, ermöglicht eine 

angemessene Umwandlung der in Energieausweisen vorhandenen Farbskala in eine Buchstabenklassifizierung. Die Methode folgt dem Verfahren in deutschen Energieausweisen für Nichtwohngebäude, das heißt, 

die Einstufung der Effizienzklassen in den Farbskalen für Nichtwohngebäude erfolgt bei bedarfsbasierten Ausweisen auf Basis des Primärenergiebedarfs und bei verbrauchsbasierten Ausweisen auf Basis des 

Endenergieverbrauchs. 
38 Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (im Folgenden PAII) werden auf der Grundlage von Informationen berechnet, die in den Back-Office- und Front-Office-Systemen der DWS verfügbar sind und die unter anderem auf 

Informationen von externen ESG-Datenanbietern oder – insbesondere für das Alternatives-Geschäft – aus anderen externen Quellen beruhen. Sie basieren ferner auf Produkten, bei denen die DWS die Portfolioverwaltung an Dritte ausgelagert 

hat oder bei denen Dritte die Portfolioverwaltung an die DWS ausgelagert haben. Falls für einzelne Wertpapiere oder Emittenten, die mit solchen Wertpapieren in Verbindung stehen, keine Informationen in Bezug auf einen einzelnen PAII vorliegen, 

entweder aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder aufgrund der Nichtanwendbarkeit des PAII auf diesen einzelnen Emittenten oder dieses Wertpapier, schließt die PAII-Berechnungsmethode diese Wertpapiere oder Emittenten in der Regel 

von der Berechnung aus. Bei Zielfondsinvestitionen kann eine Durchsicht („Look-through“) in die Zielfondsbestände durchgeführt werden, sofern Daten verfügbar sind, unter anderem in Bezug auf angemessene tatsächliche Informationen über 

die Zielfondsbestände sowie die entsprechenden Wertpapier- oder Emittenteninformationen. Die Berechnungsmethode für die einzelnen PAI-Indikatoren entspricht der derzeitigen Auslegung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und kann sich in 

nachfolgenden Berichtszeiträumen infolge sich entwickelnder Marktstandards, einer veränderten Behandlung von Wertpapieren bestimmter Instrumententypen (wie Derivate), einer Erhöhung des Datenerfassungsbereichs oder durch aufsichts-

rechtliche Klarstellungen ändern. Die in dieser Erklärung dargestellten Zahlen enthalten keine PAIs in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien, wie zum Beispiel Derivate. 
39 Siehe Fußnote 38. 



Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

26 

  

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

Menschen-

rechte 

14. Anzahl der 

Fälle von 

schwerwiegen-

den Menschen-

rechtsverlet-

zungen und 

sonstigen Vor-

fällen 

Gewichteter Durch-

schnitt der Fälle von 

schwerwiegenden 

Menschenrechtsver-

letzungen und sons-

tigen Vorfällen im 

Zusammenhang mit 

Unternehmen, in die 

investiert wird 

 

0,02 

[absolute  

Zahl] 

 

0,01 

[absolute  

Zahl] 

Die Auswirkungen wurden nur in Bezug 

auf Investitionen in Unternehmen (2023: 

84,11 %/2022: 82,52% aller Investitio-

nen40) ermittelt, für die Daten verfügbar 

waren (2023 77,48 % / 2022: 70,99 % al-

ler Investitionen). 

Investitionen in Immobilien oder Staaten 

sowie Anlagen, für die keine Daten ver-

fügbar waren, wurden von der Berech-

nung ausgeschlossen. 

 

Für Maßnahmen und Ziele in Bezug auf diesen Indikator 

siehe Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswir-

kungen 10 und 11 dieser Tabelle. 

 

 

 
40 „Alle Investitionen“ bezeichnet den gegenwärtigen Wert aller Investitionen, die in die Berechnung der in dieser Erklärung dargestellten Zahlen einfließen, vorbehaltlich der in Fußnote 6 genannten Einschränkungen. 
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C / Beschreibung der Strategien zur Feststel-
lung und Gewichtung der wichtigsten nachtei-
ligen Auswirkungen von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Das Rahmenwerk der DWS Gruppe zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von In-

vestitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurde von der Geschäftsleitung der DWS am 28.06.2023 genehmigt. 

 

1. Ermittlung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

Die DWS misst die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen anhand der folgenden Indika-

toren gemäß Definition in der Delegierten Verordnung. Darüber hinaus hat die DWS nach Maßgabe der Delegierten Ver-

ordnung die folgenden zwei zusätzlichen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen aus den in der Verord-

nung vorgegebenen Indikatoren ausgewählt:  

 Klima- und anderer umweltbezogener Indikator: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung 

der CO2-Emissionen (anwendbar auf Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird) 

 Indikator in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung: Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen 

(anwendbar auf Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird) 

Die Auswahl der zusätzlichen Indikatoren erfolgte nach der für die DWS geltenden allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie der 

DWS Gruppe. Darüber hinaus berücksichtigte die DWS die Relevanz der Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen im Kontext ihrer Geschäftstätigkeiten, die Eintrittswahrscheinlichkeit und den potenziellen Schweregrad einer 

Auswirkung sowie die Datenqualität und -verfügbarkeit. 

2. Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

Bei der Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt die DWS Gruppe die strategische Relevanz, 

regulatorische Anforderungen und Marktentwicklungen. Darüber hinaus wird die Gewichtung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen von quantitativen Aspekten wie der Datenqualität, der Datenverfügbarkeit und der Entwicklung der wichtigs-

ten nachteiligen Auswirkungen im Zeitverlauf beeinflusst. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der DWS Gruppe 

wurde das Thema Klimawandel mit der höchsten Priorität gewichtet. Mit der Unterzeichnung der Net Zero Asset Managers 

(NZAM) Initiative hat sich die DWS Gruppe verpflichtet, ihr Handeln entsprechend dem Übereinkommen von Paris klima-

neutral auszurichten. Als Mitglied der DWS Gruppe übernimmt die DWS diese strategische Positionierung und die sich 

daraus ergebende Gewichtung. 

Die DWS berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch (1) ihre Produktangebotsstrategie, (2) die Richtli-

nien der DWS Gruppe, (3) Regeln für Ausschlüsse auf Portfolio- oder Indexebene und (4) Stewardship-Aktivitäten. Unter 

Punkt 1 fallen Produkte mit und ohne ESG-Merkmale, die von der DWS unter Berücksichtigung einer differenzierten Kun-

dennachfrage und neuer regulatorischer Entwicklungen auf den Markt gebracht oder verwaltet werden. Die Stewardship-

Aktivitäten werden in Abschnitt D ausführlicher erläutert. Die nachstehend beschriebenen Maßnahmen fallen unter Punkt 2 
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und 3. Inwieweit diese Maßnahmen auf die Finanzprodukte der DWS Anwendung finden, ist von der Anlagestrategie des 

jeweiligen Finanzprodukts oder der Zustimmung Dritter abhängig. 

 DWS Coal Policy41: Im Rahmen dieser Richtlinie ergreift die DWS Maßnahmen, um ihre Investitionen in und die 

Finanzierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit Kohle zu reduzieren, beispielsweise durch den Ausschluss 

neuer Investitionen in Kohleentwickler und Unternehmen, deren Umsatzanteil aus Kohle 25% übersteigt. Diese 

Richtlinie gilt für Produkte unter einseitiger Kontrolle der DWS. Sie wurde 2023 eingeführt und in die bestehende 

Dokumentation der betroffenen Produkte integriert. 

 Ausschlüsse im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen Die DWS ist bestrebt, Unternehmen, die an der Entwick-

lung, der Herstellung, der Beschaffung, dem Vertrieb, der Erbringung von Dienstleistungen für und dem Einsatz 

verschiedene(r) Arten von kontroversen Waffensystemen oder deren Komponenten beteiligt sind, grundsätzlich 

aus ihrem Anlageuniversum auszuschließen.  

 ESG Filter Framework/maßgeschneiderte ESG-Filter: Abhängig vom ESG-Profil eines Fonds wendet die DWS bei 

ihren in der EU ansässigen aktiv und passiv verwalteten Publikumsfonds ESG-Filter an oder bildet Indizes mit 

integrierten ESG-Kriterien nach. Diese umfassen (sofern relevant) Ausschlüsse in Bezug auf fossile Brennstoffe 

und Verstöße gegen internationale Sozial- und Umweltnormen wie den UN Global Compact und die OECD-Leit-

sätze für internationale Unternehmen. Verschiedene Produkte, die für institutionelle Kunden aufgelegt werden, 

wenden maßgeschneiderte ESG-Filter an, welche die individuellen ESG-Präferenzen des Kunden widerspiegeln.  

 

3.  Integration der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anla-
geprozess 

In Anbetracht der Vielfältigkeit ihres Geschäfts unterscheidet die DWS bei der Integration der wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen zwischen verschiedenen Assetklassen beziehungsweise dem Aktiven Geschäft, dem Passiven Geschäft, dem 

Alternatives-Geschäft und dem Sustainable Investments-Geschäft.  

3.1. Aktives Geschäft 

Methodik 

Für das Aktive Geschäft der DWS werden nachhaltigkeitsbezogene Informationen in die Portfoliomanagementsysteme der 

DWS integriert. Dies ermöglicht es den Anlageexperten, das gesamte Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Portfolios einzu-

sehen – einschließlich (sofern relevant) Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren. Die Anlageexperten sind verpflichtet, Änderungen der ESG-Anlagerichtlinien in Bezug auf die wichtigsten nachtei-

ligen Auswirkungen des jeweiligen Finanzprodukts im Auge zu behalten und diese bei ihren Investitionsentscheidungen zu 

berücksichtigen. 

Vorbehaltlich der produktspezifischen Anlagepolitik oder der Zustimmung Dritter wird im Aktiven Geschäft die DWS Coal 

Policy42 angewendet. Abhängig vom ESG-Profil eines Produkts wird bei aktiv verwalteten Publikumsfonds zusätzlich das 

DWS ESG Filter Framework angewendet. Aktiv verwaltete Produkte, die für institutionelle Kunden aufgelegt werden, wen-

den maßgeschneiderte ESG-Filter an, welche die individuellen ESG-Präferenzen des Kunden widerspiegeln (siehe Ab-

schnitt 2 „Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“). 

 

 
41 Weitere Informationen finden Sie hier. Ausnahmen: physisch replizierende passive Fonds, bestehende Fonds, die vom Alternatives-Geschäft ausgegeben 

werden. Für Produkte, die nicht unter einseitiger Kontrolle der DWS stehen, ist die Umsetzung von der Zustimmung Dritter abhängig (Kunden, Kooperations-

partner, US-Fondsgremien).  
42 Siehe Fußnote 40.  
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Datenquellen und Fehlermargen 

Die DWS nutzt ihr maßgeschneidertes ESG-Tool, die DWS ESG Engine, um die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen zu ermitteln und diese Informationen in den Portfoliomanagementsystemen der DWS zur Verfügung zu stel-

len. Hierzu verwendet die ESG Engine Daten von führenden kommerziellen ESG-Datenanbietern, wie MSCI ESG, ISS ESG, 

S&P Trucost, ESG Book und Morningstar Sustainalytics, sowie DWS-eigenes Research. Dazu gehören auch speziell ent-

wickelte Datenpakete für die Berichterstattung gemäß der SFDR, wie die „MSCI SFDR Adverse Impact Metrics“. Methodik, 

Anbieter und Datenauswahl werden von dem für die ESG Engine verantwortlichen Gremium bestimmt. 

Die Fehlermarge hängt von der Verfügbarkeit und Qualität der von den einzelnen externen Anbietern bereitgestellten Daten 

ab. Entsprechende Einschränkungen werden von der DWS durch die Inanspruchnahme mehrerer Anbieter gemindert, was 

zudem eine breitere Abdeckung und robuste Berechnung ermöglicht. Sind keine angemessenen Primärdaten verfügbar, 

verwendet die DWS veröffentlichte Daten und Datenschätzungen. Die Datenqualität, insbesondere wenn sie sich auf Inves-

titionen auswirkt, wird von der DWS kontinuierlich überwacht. Bei festgestellten Mängeln wird bei den Anbietern nachge-

fasst. Für bestimmte komplexe Strukturen wie indirekte Anlagen über Derivate oder Dachfonds gelten weitere Einschrän-

kungen, da es hier unter Umständen nicht möglich ist, Daten in gleicher Qualität und mit gleichem Abdeckungsgrad zu 

erheben. 

Die DWS geht davon aus, dass der Anteil der Daten, die von den Portfoliounternehmen selbst veröffentlicht werden, in den 

kommenden Jahren aufgrund der Einführung entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen weiter zunehmen wird. 

3.2. Passives Geschäft 

Methodik 

Im Passiven Geschäft fließen ESG-Faktoren in den Anlageprozess, die Analysen und Entscheidungen der Portfoliomanager 

ein und werden von den Produktspezialisten in ihre Due-Diligence- und Auswahlprozesse integriert. Es wurden Mindest-

standards für die Auswahl neuer Indizes und eine dokumentierte Vorgehensweise für den Ausschluss von Wertpapieren, 

die mit umstrittenen Waffen im Zusammenhang stehen, unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit festgelegt. Bei Fonds 

mit indirekter Anlagepolitik (synthetischen Produkten) findet zudem die DWS Coal Policy43 Anwendung. 

 

Datenquellen und Fehlermargen 

Wir verweisen auf den obigen Abschnitt, der beschreibt, welche Datenquellen zur Feststellung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen verwendet werden, und der auch für das Passive Geschäft gilt. Zusätzlich werden Daten aus der ESG Engine 

bei der Auswahl neuer Indizes herangezogen. Für den Due-Diligence Prozess bei der Auswahl neuer Indizes können er-

gänzend auch ESG-Daten aus anderen Quellen (zum Beispiel ESG-Daten von Indexanbietern) verwendet werden. 

3.3. Alternatives-Geschäft 

Methodik 

Für Immobilieninvestitionen hat die DWS im Rahmen des Global Sustainability Framework System (GSF)44 für ihr gesamtes 

Private-Real-Estate-Geschäft Verfahren und Methoden in Bezug auf das Management von ESG-Faktoren und der wichtigs-

ten nachteiligen Auswirkungen eingeführt. Die in der Tabelle in Kapitel B dieser Erklärung aufgeführten Indikatoren für 

 
43 Weitere Informationen finden Sie hier. Ausnahmen: physisch replizierende passive Fonds, bestehende Fonds, die vom Alternatives-Geschäft ausgegeben 

werden. Für Produkte, die nicht unter einseitiger Kontrolle der DWS stehen, ist die Umsetzung von der Zustimmung Dritter abhängig (Kunden, Kooperations-

partner, US-Fondsgremien).  
44 Weitere Informationen finden Sie hier. 
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Investitionen in Immobilien werden im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung vor dem Erwerb und bei der Veräußerung einer 

Immobilie berücksichtigt. Während der Haltedauer einer Immobilie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in den 

Asset-Management-Prozess eingebunden. Dies erfolgt durch Maßnahmen wie die laufende Datenerfassung und -analyse, 

Risikoprüfungen (einschließlich Energieaudits), die Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Energieeffizienz sowie die Zertifizierung von Gebäuden. Bei Investitionen in Immobiliendarlehen ermittelt und berücksichtigt 

die DWS die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionen, indem sie ESG-Bewertungen über den gesamten 

Lebenszyklus der betreffenden Produkte hinweg vornimmt. 

 

Bei Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften und Investitionen in Schuldtitel berücksichtigt die DWS die wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen durch Anwendung eines Umwelt- und Sozialmanagementsystems (Environmental and 

Social Management System – ESMS), das den allgemeinen Rahmen für die Integration von ESG-Faktoren in den Lebens-

zyklus einer Investition vorgibt. Dies beinhaltet die Feststellung und Berücksichtigung dieser Auswirkungen beim Erwerb, in 

der Verwaltung und bei der Veräußerung. Zur Ermittlung der nachteiligen Auswirkungen von Beteiligungen an Infrastruktur-

projektgesellschaften werden die verpflichtenden PAII angewendet, die für Investitionen in Unternehmen gelten. Stellt der 

Portfoliomanager während des Due-Diligence-Prozesses nachteilige Auswirkungen der Investition fest, liegt es in seinem 

Ermessen, die Investitionsentscheidung im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Grenzen zu treffen. Auch bei der 

Investition in private Schuldtitel werden Nachhaltigkeitskriterien in die Due-Diligence-Prüfung einer Investition einbezogen. 

Dies kann Prüfungen durch das Portfoliomanagement sowie gegebenenfalls eine weitere Überprüfung und Analyse nach-

haltigkeitsbezogener Bedenken umfassen. 

Darüber hinaus werden im Alternatives-Geschäft die DWS Coal Policy45 und die Ausschlüsse im Zusammenhang mit um-

strittenen Waffen angewendet (siehe Abschnitt 2 „Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“). 

 

Datenquellen und Fehlermargen  

Bei direkten Immobilieninvestitionen unterscheiden sich die Datenquellen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren je nach Indikator. Zu den relevanten Datenquellen gehören Rechnungen von Versorgungsunter-

nehmen, Energieausweise und Informationen, die von externen Immobilienverwaltern und Mietern bereitgestellt werden. 

Für die Erfassung der Energieverbrauchsdaten und Berechnung der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen nutzt 

die DWS Measurabl46, ein externes ESG-Datenmanagement-Tool für Immobilien. Grundsätzlich werden für alle verwalteten 

Immobilien Daten über den Energieverbrauch und die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen erfasst. Allerdings 

können die Bedingungen der Mietverträge, Datenschutzbestimmungen und Prozesse der Energieversorger den Vermieter 

in seiner Möglichkeit einschränken, die notwendigen Verbrauchsdaten einzuholen. Das gilt insbesondere für die Erhebung 

der Daten von Nutzern und der sich daraus ergebenden Scope 3-Treibhausgasemissionen. Soweit nicht alle Daten vorlie-

gen, wird auf die Datenschätzfunktion von Measurabl47 zurückgegriffen. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Leitlinien 

und Methoden des „Global Real Estate Sustainability Benchmark“ (GRESB) für Datenschätzungen48. Die DWS ist bemüht, 

verbleibende Datenlücken durch Verwendung anonymisierter und aggregierter Daten – soweit verfügbar – zu schließen, in 

Dialog mit den Vermietern zu treten und „grüne Mietverträge“ mit entsprechenden Klauseln, die auch die Weitergabe von 

Energieverbrauchsdaten vorsehen, abzuschließen. 

 

Bei Investitionen in Infrastruktur-Projektgesellschaften und private Schuldtitel arbeitet die DWS mit den Portfoliounterneh-

men zusammen, um Daten über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu erheben. Trotz 

aller Bemühungen, die Daten flächendeckend zu erheben, bleiben einige Datenlücken bestehen, und die Datenqualität 

unterliegt gewissen Einschränkungen. So sind beispielsweise die von den Projektgesellschaften gemeldeten Treibhaus-

gasemissionen aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden möglicherweise nicht vergleichbar. Die DWS ist bestrebt, 

die Datenabdeckung und -qualität kontinuierlich zu verbessern, beispielsweise durch Prüfung der Datenverfügbarkeit vor 

 
45 Weitere Informationen finden Sie hier. Ausnahmen: physisch replizierende passive Fonds, bestehende Fonds, die vom Alternatives-Geschäft ausgegeben 

werden. Für Produkte, die nicht unter einseitiger Kontrolle der DWS stehen, ist die Umsetzung von der Zustimmung Dritter abhängig (Kunden, Kooperations-

partner, US-Fondsgremien).  
46 Weitere Informationen finden Sie unter https://www.measurabl.com/. 
47 Weitere Informationen finden Sie unter: Wie werden Zählerablesungen geschätzt? – Measurabl Help Center. 
48 Weitere Informationen finden Sie unter: GRESB-Dokumente. 
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dem Erwerb, durch Schaffung von Prozessen zur Erfassung fehlender Daten für Neuinvestitionen oder durch Aufnahme 

nachhaltigkeitsbezogener Merkmale in Kreditverträge, falls möglich. 

 

3.4. Sustainable Investments-Geschäft 

Methodik 

Für Investmentfonds, die sich zum Ziel gesetzt haben, nachhaltige Investitionen zu tätigen, gelten jeweils individuelle Richt-

linien und Leitsätze49, wie beispielsweise Umwelt- und Sozialmanagementsysteme (ESMS). Durch diese werden die wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gewichtet und bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt. 

Diese ESMS orientieren sich an international anerkannten Standards wie der Richtlinie der Europäischen Union zur Um-

weltverträglichkeitsprüfung, den Leistungsstandards der International Finance Corporation (IFC), den Umwelt- und Sozial-

prinzipien und -standards der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie den Richtlinien für Umwelt- und Sozialstandards 

und Schutzmaßnahmen des Grünen Klimafonds. 

 

Das Sustainable Investments-Geschäft unterliegt den Bestimmungen der DWS Coal Policy50 und den Ausschlüssen im 

Zusammenhang mit umstrittenen Waffen (siehe Abschnitt 2 „Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“). Dar-

über hinaus enthalten die Anlagerichtlinien für die von der DWS verwalteten nachhaltigen Investmentfonds Ausschlusslis-

ten, anhand derer die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gewichtet und verringert werden 

(Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tabelle in Kapitel B dieser Erklärung). 

 

Datenquellen und Fehlermargen 

Das Sustainable Investments-Geschäft erhebt die Daten zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in Zusammenarbeit mit den Projekten, in die investiert wird. Trotz aller Bemühungen, die Daten flächendeckend zu 

erheben, bleiben einige Datenlücken bestehen, und die Datenqualität unterliegt gewissen Einschränkungen. Für einige Pro-

jekte und Indikatoren konnten die Daten nur geschätzt werden oder sind gar nicht verfügbar. Das ist zum Beispiel dann der 

Fall, wenn ein Indikator aufgrund des spezifischen Charakters einer Projektfinanzierung nicht angewendet werden kann. 

 

4. Governance 

Die DWS ist als Mitglied der DWS Gruppe in der Nachhaltigkeits-Governance der DWS Gruppe vertreten.  

Die Nachhaltigkeits-Governance beginnt in der DWS Gruppe mit der Geschäftsführung, die die Gesamtverantwortung für 

die Steuerung der Geschäftstätigkeit mit dem Ziel langfristiger Wertschöpfung trägt. Dies umfasst auch das Management 

von nachhaltigkeitsbezogenen Chancen und Risiken. Die Geschäftsführung hat ihre Befugnis zur Umsetzung der Nachhal-

tigkeitsstrategie auf einen Ausschuss, das Sustainability Committee der DWS Gruppe, übertragen. Der Ausschuss hat den 

Auftrag, die von der Geschäftsführung der DWS gebilligte Nachhaltigkeitsstrategie auf Treuhand- und Unternehmensebene 

in allen Geschäftsbereichen und Gesellschaften umzusetzen.  

Die Verantwortung für die Genehmigung der zentralen Risikomanagement-Grundsätze, der Kennziffern für die Risikobereit-

schaft und Schwellenwerte für Nachhaltigkeitsrisiken und nachteilige Auswirkungen wurde auf das Risk and Control Com-

mittee der DWS übertragen. Dem DWS Reputational Risk Committee obliegt die Beurteilung und Überwachung von Sach-

verhalten, von denen potenzielle Reputationsrisiken ausgehen könnten.  

Weitere Informationen zur Organisation der Nachhaltigkeits-Governance der DWS Gruppe sind dem Klimabericht der 

DWS Gruppe im Geschäftsbericht 2023 zu entnehmen. 

 
49 Diese Grundsätze und Richtlinien sind in der Fondsdokumentation enthalten. 
50 Weitere Informationen finden Sie hier. Ausnahmen: physisch replizierende passive Fonds, bestehende Fonds, die vom Alternatives-Geschäft ausgegeben 

werden. Für Produkte, die nicht unter einseitiger Kontrolle der DWS stehen, ist die Umsetzung von der Zustimmung Dritter abhängig (Kunden, Kooperations-

partner, US-Fondsgremien).  



Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

32 

  

 

Die unterschiedlichen Geschäftsbereiche der DWS Gruppe sind für die Erstellung, Pflege und Überprüfung von Richtlinien, 

Prozessen und Rahmenwerken verantwortlich, durch die die Nachhaltigkeitsstrategie in den Geschäftsbereichen umgesetzt 

wird. Dazu gehört auch das oben erwähnte Rahmenwerk zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, das auch für die DWS gilt. 
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D / Mitwirkungspolitik 

Ein direkter Austausch und Dialog mit Portfoliounternehmen sowie die Ausübung von Stimmrechten sind Bestandteile des 

Ansatzes der DWS Gruppe für nachhaltiges Investieren. Im Rahmen des Gewichtungsprozesses (siehe Abschnitt C.2 „Ge-

wichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“) wird die DWS in Fällen, in denen über mehrere Berichtszeiträume 

hinweg keine Verringerung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erzielt wird, prüfen, ob und wie ihre Mitwirkungspolitik 

angepasst werden sollte, um die nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen weiter zu reduzieren. 

 

Die DWS Engagement Policy51 definiert unter anderem den allgemeinen Rahmen für das Engagement mit Portfoliounter-

nehmen im Aktiven und Passiven Geschäft, sowohl in Bezug auf Aktien- als auch Fixed-Income-Anlagen. Die Richtlinie legt 

Methoden des Engagements und Eskalationsstrategien fest. Zudem formuliert sie Erwartungen an die Kommunikation der 

DWS als Investor und der im Namen ihrer Kunden handelnden DWS zu einer Reihe von Themen, einschließlich ESG.  

 

Die DWS Corporate Governance & Proxy Voting Policy52 legt den Rahmen für die Stimmrechtsausübung der DWS bei ihren 

Kapitalbeteiligungen fest. Die Richtlinie gibt einen allgemeinen Überblick über die Aspekte, die wir bei der Beurteilung von 

Anträgen auf Hauptversammlungen für wichtig erachten. Außerdem bietet sie eine Orientierungshilfe zur Stimmrechtsaus-

übung in Bezug auf ESG-Themen, beispielsweise bei ESG-bezogenen Aktionärsanträgen. 

 

Die Aktivitäten der DWS im Bereich Engagement und Stimmrechtsausübung decken die folgenden Themen ab und unter-

stützen die Verringerung der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sofern 

anwendbar) (Einzelheiten sind der Tabelle in Kapitel B dieser Erklärung zu entnehmen): 

 

 Klimawandel: Die DWS führt mit ihren Portfoliounternehmen einen Dialog über Themen wie Reduktionsziele für 

Treibhausgasemissionen, Pläne für den klimabedingten Wandel und den Ausstieg aus Kohle. Die DWS unterstützt 

im Allgemeinen ESG-bezogene Aktionärsanträge und prüft sie von Fall zu Fall. Vorbehaltlich des Ergebnisses 

dieser Prüfung stimmt die DWS beispielsweise für Anträge, in denen Portfoliounternehmen aufgefordert werden, 

(wissenschaftsbasierte) Ziele für die Verringerung von Treibhausgasemissionen festzulegen und sich bis 2050 

oder früher zu Netto-Null-Emissionen zu verpflichten. 

 

 Biodiversität: In ihrem Engagement-Rahmenwerk bezieht die DWS (sofern relevant) Aspekte der Biodiversität bei 

strategischen Engagements mit ausgewählten Portfoliounternehmen ein. 

 

 Wasser: Die DWS hat die CERES Water Initiative unterzeichnet und sich freiwillig verpflichtet, mit ihren Portfolio-

unternehmen zu Wasserrisiken in den Dialog zu treten. Wasser ist eines der Kriterien, die im Gewichtungsprozess 

für die Engagements der DWS berücksichtigt werden. 

 

 Internationale Normen, einschließlich Menschenrechte: Um schwerwiegende Verstöße gegen internationale Nor-

men zu mindern oder zu verhindern, hat die DWS ihre Norm-Bewertung als Kennzahl für die Gewichtung ihrer 

Engagements aufgenommen. Die DWS würde gegen die Entlastung von Vorständen stimmen, wenn bei dem Port-

foliounternehmen schwerwiegende Kontroversen oder Verstöße gegen international anerkannte Normen vorlie-

gen. 

 

 
51 2023 haben wir zusätzlich zur DWS Investment GmbH, DWS International GmbH und DWS Investment GmbH auch die DWS CH AG in den Anwendungs-

bereich des Engagement-Rahmenwerks aufgenommen. 
52 Weitere Informationen finden Sie hier. Zwischen den größten Verwaltungsgesellschaften der DWS Gruppe in Europa – DWS Investment GmbH, DWS In-

vestment S.A. und für bestimmte Finanzportfolioverwaltungsmandate der DWS International – besteht eine Stimmbindungsvereinbarung. Die Stimmrechte 

dieser Gesellschaften werden von der DWS Investment GmbH ausgeübt. Diese Gesellschaften bündeln auch ihre Engagement-Aktivitäten, die von der 

DWS Investment GmbH ausgeführt werden. 
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 Geschlechtervielfalt: Die DWS erwartet von ihren Portfoliounternehmen, dass sie bei der Zusammensetzung und 

Neubesetzung ihrer Leitungs- und Kontrollorgane die Geschlechtervielfalt berücksichtigen und die nationalen Best-

Practice-Vorgaben zur Vertretung der Geschlechter einhalten. Die DWS zieht in Betracht, gegen die Wiederbestel-

lung oder Bestellung eines geschäftsführenden oder nicht geschäftsführenden Organmitglieds zu stimmen, wenn 

die Wahl eines Kandidaten dazu führen würde, dass das Gremium eine unzureichende Geschlechtervielfalt auf-

weist.  
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E / Bezugnahmen auf international anerkannte 
Standards 

Die DWS Gruppe bzw. die DWS als ihre Tochtergesellschaft halten oder orientieren sich an den folgenden wichtigen Kodi-

zes für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung im Kontext der Nachhaltigkeit und international anerkannten Stan-

dards für Sorgfaltspflicht und Berichterstattung (die folgende Liste ist nicht abschließend). Falls zutreffend, sind die wich-

tigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen, die zur Messung der Einhaltung dieser Standards verwendet werden, in 

Klammern angegeben. 

 

1. Übergreifende Standards und Initiativen 

Die DWS Gruppe ist Unterzeichnerin des folgenden Rahmenwerks: 

 

 Die von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI), eine Reihe von freiwil-

ligen und ehrgeizigen Anlagegrundsätzen, die eine Vielzahl möglicher Maßnahmen zur Einbeziehung von Nach-

haltigkeitsthemen in die Anlagepraxis aufzeigen. 

 

2.  Standards zu umstrittenen Waffen 

Die folgenden internationalen Übereinkommen bilden (unter anderem) die Grundlage für die DWS Controversial Weapons 

Policy, die Investitionen in Unternehmen mit entsprechendem Engagement untersagt: 

 

 Übereinkommen zu Streumunition – ein internationaler Vertrag, der den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe 

und die Lagerung von Streubomben verbietet (PAII 14); 

 Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen – ein Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der 

Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und deren Vernichtung (einschließlich An-

tipersonen-Zeitverzögerungssprengstoffen und nicht nachweisbaren Sprengstofffragmenten im Sinne von Proto-

koll I, II des Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen) (PAII 14); 

 Übereinkommen über biologische Waffen – ein Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 

Anschaffung, Weitergabe, Lagerung und den Einsatz von biologischen Waffen und Toxinwaffen (PAII 14); 

 Übereinkommen über chemische Waffen – ein Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 

Lagerung und den Einsatz von chemischen Waffen und deren Vernichtung (PAII 14). 

 

Die DWS misst ihre Übereinstimmung mit diesen Übereinkommen, indem sie ihre Investitionen auf ein Engagement in 

Waffen überprüft, die durch internationale Verträge verboten sind. Die DWS ist bestrebt, Unternehmen, die an der Entwick-

lung, der Herstellung, der Beschaffung, dem Vertrieb und dem Einsatz verschiedene(r) Arten von kontroversen Waffensys-

temen oder deren Komponenten beteiligt sind, grundsätzlich aus ihrem Anlageuniversum auszuschließen. Für den Großteil 

der durch die DWS getätigten Investitionen werden die Daten für diese Prüfung über die DWS ESG Engine bereitgestellt. 

Diese bezieht die Informationen von externen Datenanbietern, darunter MSCI ESG, ISS ESG, S&P Trucost, ESG Book und 

Morningstar Sustainalytics. Informationen über die Datenabdeckung für PAII 14 finden Sie in der Tabelle in Kapitel B dieser 

Erklärung. 

 

3. Standards und Initiativen zu Menschenrechten 

Im Aktiven und Passiven Geschäft orientiert sich die DWS im Anlageprozess an den folgenden internationalen Standards 

in Bezug auf Menschenrechtsfragen: 
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 UN Global Compact (UNGC), eine globale Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit (PAII 10,11, zusätzlicher 

PAII 14); 

 

 UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), eine Reihe von Leitlinien für Staaten und Unter-

nehmen, um Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von Geschäftstätigkeiten zu verhindern, anzugehen und 

abzustellen (PAII 10,11, zusätzlich PAII 14); 

 

 OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, Empfehlungen für verantwortungsvolle Unternehmensführung, 

die von Regierungen an multinationale Unternehmen gerichtet werden (PAII 10,11, zusätzlicher PAII 14); 

 

 Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der 

Arbeit. 

 

Die DWS misst ihre Ausrichtung auf diese Standards, indem sie Investitionen auf schwerwiegende Verstöße gegen die 

oben genannten internationalen Standards überprüft. Emittenten mit schwerwiegenden Verstößen werden bei den Privat-

kundenprodukten der DWS im Aktiven Geschäft mithilfe des DWS Basic Exklusions-Filters und des DWS ESG Investment 

Standard-Filters aus den Portfolios ausgeschlossen. Zudem werden bei einigen Produkten für institutionelle Kunden maß-

geschneiderte ESG-Filter angewendet, die Emittenten mit Verstößen gegen die oben genannten internationalen Standards 

ausschließen. Die Daten für diese Prüfung werden über die DWS ESG Engine verarbeitet. Informationen zur Datenabde-

ckung für PAII 10, 11 und für den zusätzlichen PAII 14 finden Sie in der Tabelle in Kapitel B dieser Erklärung. Bestimmte im 

Rahmen des Passiven Geschäfts verwaltete Produkte bilden Referenzindizes ab, die Kriterien zum Ausschluss von Unter-

nehmen beinhalten, welche die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen nicht einhalten.  

 

4.  Standards und Initiativen zum Klimawandel 

Die DWS Gruppe bzw. die DWS als ihre Tochtergesellschaft haben die folgenden Initiativen unterzeichnet oder sich ihnen 

verpflichtet und wenden die entsprechenden Rahmenwerke zum Klimawandel bei der Verwaltung ihrer Investitionen an: 

 

 Net Zero Asset Manager Initiative (NZAM), eine internationale Gruppe von Vermögensverwaltern, die sich ver-

pflichtet haben, das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 oder früher zu unterstützen (PAII 1 bis 

6, 18, zusätzlicher PAII 4); 

 

 Science Based Targets Initiative (SBTi), eine gemeinnützige Partnerschaft, die ehrgeizige Klimaschutzmaßnah-

men in der Privatwirtschaft vorantreibt, indem sie es Organisationen ermöglicht, wissenschaftlich fundierte Emis-

sionsreduktionsziele festzulegen (PAII 1 bis 6, 18, zusätzlicher PAII 4). 

 

Die vorstehenden Initiativen sind auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmt. 

 

Darüber hinaus berichtet die DWS Gruppe über klimarelevante Themen unter Verwendung der folgenden Rahmenwerke: 

 

 Climate Disclosure Project (CDP), eine internationale Non-Profit-Organisation, die Unternehmen und Städte bei 

der Offenlegung ihrer Umweltauswirkungen unterstützt (PAII 1 bis 6, 18); 

 

 Empfehlungen der vom Financial Stability Board (FSB) eingerichteten Taskforce on Climate Related Financial 

Disclosures (TCFD) für effektivere klimabezogene Finanzinformationen. Der FSB ist ein internationales Gremium, 

das das globale Finanzsystem überwacht und Empfehlungen dazu abgibt. 
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Die DWS Gruppe hat das erklärte Ziel, im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris und weit vor 2050 klimaneutral zu 

werden. Auf der Grundlage dieses Ziels wurde die DWS Gruppe zu einem der Gründungsmitglieder der NZAM-Initiative und 

legte ihr Zwischenziel für eine Dekarbonisierung bis 2030 als Teil dieser Initiative fest.  

 

Die DWS Gruppe hat zunächst ca. 35% des gesamten verwalteten Vermögens (per 31. Dezember 2020) in dieses Zwi-

schenziel bis 2030 aufgenommen. Die verbleibenden Vermögenswerte, die von diesem Netto-Null-Ansatz ausgenommen 

sind, umfassen a) Wertpapierarten, für die es noch keine etablierten Netto-Null- oder Kohlenstoffbilanzierungs-Methoden 

gibt, oder b) Produkte der DWS und anderer DWS Gesellschaften, bei denen eine Änderung der Anlagerichtlinien die vor-

herige Zustimmung der Kunden oder unabhängigen Fondsmanager erfordert. Als Mitglied der DWS Gruppe beabsichtigt 

die DWS, mit SBTi, NZAM und anderen Standards und Organisationen zusammenzuarbeiten, um Netto-Null-Methoden für 

die bisher nicht abgedeckten Assetklassen zu entwickeln, und den aktiven Dialog mit ihren Kunden und anderen Stakehol-

dern zu suchen, um die erfassten Netto-Null-Anlagen im Laufe der Zeit zu erweitern. 

 

Bei den erfassten Vermögenswerten besteht das Zwischenziel der DWS Gruppe darin, die inflationsbereinigte gewichtete 

durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average  

Carbon Intensity, WACI adj.) der Scope 1- und 2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2019 um 50% zu redu-

zieren. Dieses Ziel steht im Einklang mit einer globalen CO2-Reduzierung um 50%, die auf Basis der Klimaszenarien in dem 

2018 veröffentlichten Sonderbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) über die globale Erwärmung 

von 1,5°C gefordert wird. Bestimmte Finanzprodukte der DWS sind in den abgedeckten Vermögenswerten der DWS Gruppe 

enthalten. 

 

Die DWS Gruppe berichtet jährlich über CDP über ihre Fortschritte in Bezug auf ihr Netto-Null-Ziel. Die Daten zur Kohlen-

stoffintensität von Emittenten stammen von externen ESG-Datenanbietern und werden von der DWS ESG Engine bereit-

gestellt. Informationen über die Datenabdeckung für PAII 1 bis 6 und den zusätzlichen PAII 4 finden Sie in der Tabelle in 

Abschnitt B dieser Erklärung. 
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F / Historischer Vergleich 

In dieser Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren zeigt die DWS im vorstehenden Abschnitt B „Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ einen historischen Vergleich des Bezugszeitraums für das Kalenderjahr 

2023 („Bezugszeitraum 2023“), der Gegenstand dieser Erklärung ist, mit dem vorangegangenen Bezugszeitraum des Ka-

lenderjahres 2022 („Bezugszeitraum 2022“), der in der Erklärung vom 30. Juni 2023 dargestellt wurde.  

Die regulatorische Landschaft im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte entwickelt sich weiter. Ziel dieser Entwicklungen ist 

der Schutz der Anleger durch Transparenz, Konsistenz und Vergleichbarkeit. Die DWS trägt diesen Bemühungen Rech-

nung, indem sie ihre Richtlinien, Daten, Methoden und Prozesse für nachhaltige Finanzprodukte fortlaufend weiterentwickelt 

und verbessert. Dies umfasst auch die Daten, Methoden und Prozesse, mit denen die DWS die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bewertet und berechnet. 

Zur Verbesserung der Transparenz und Vergleichbarkeit der Auswirkungen im Bezugszeitraum 2022 mit den Auswirkungen 

im Bezugszeitraum 2023 hat die DWS entschieden, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für beide Zeiträume anhand derselben Methodik und Prozess zu berechnen. Da sich 

die Methoden und Prozesse der DWS zur Berechnung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen weiterentwickelt haben, 

können die Daten zu den Auswirkungen, die in dieser Erklärung für den Bezugszeitraum 2022 für historische Vergleichs-

zwecke angegeben sind, von den Daten abweichen, die in der Erklärung vom 30. Juni 2023 für den gleichen Bezugszeit-

raum 2022 veröffentlicht wurden. Zur Gewährleistung der Transparenz ist die früher veröffentlichte Erklärung zu den wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vom 30. Juni 2023 weiterhin 

auf der DWS-Website verfügbar.53 

 

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden nicht nur durch die oben erwähnte Weiterentwicklung von Daten, Me-

thoden und Prozessen beeinflusst, sondern können sich auch durch verschiedene zugrunde liegende Faktoren von Jahr zu 

Jahr verändern. Solche Einflussfaktoren sind unter anderem Änderungen in der Methodik des externen Datenanbieters, 

Marktbewegungen und Mittelflüsse sowie Veränderungen der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei den Portfolioun-

ternehmen oder Beteiligungen. Ferner werden sie durch die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Ebene der einzelnen Finanzprodukte sowie die Auflegung und Schließung von Finanzprodukten beeinflusst. Die kon-

kreten Änderungen bei einzelnen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen sind in Abschnitt B dargestellt. 

 

Im Gegensatz zum Bezugszeitraum 2022 sind in den Daten zu den Auswirkungen für den Bezugszeitraum 2023 jetzt auch 

Investitionen in private Schuldtitel und Infrastruktur sowie das Sustainable Investments-Geschäft berücksichtigt. 

 
  

 
53 Weitere Informationen finden Sie hier. 
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G / Glossar 

AIF  Alternative Investment Fund (Alternativer Investmentfonds) 

AuM   Assets Under Management (verwaltetes Vermögen) 

CDP   Climate Disclosure Project 

CERES   Coalition for Environmentally Responsible Economies 

DNSH   Do No Significant Harm (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 

EIB  European Investment Bank (Europäische Investitionsbank) 

ESA   European Supervisory Authorities (Europäische Aufsichtsbehörden) 

ESG   Environmental, Social, Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) 

ESMS   Environmental and Social Management System (Umwelt- und Sozialmanagementsystem) 

THG  Treibhausgas 

GMO  Genetically Modified Organism (genetisch veränderte Organismen) 

GSF   Global Sustainability Framework 

GRESB   Global Real Estate Sustainability Benchmark 

IFC  International Finance Corporation 

ILO  International Labour Organisation (Internationale Arbeitsorganisation) 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 

ISS   International Shareholder Services 

MSCI   Morgan Stanley Capital International 

NZAM   Net Zero Asset Managers 

OECD   Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PAI   Principal Adverse Impact (wichtigste nachteilige Auswirkung) 

PAII  Principal Adverse Impact Indicator (Indikator für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen) 

PRI  Principles for Responsible Investment (Prinzipien für verantwortliches Investieren) 

RTS  Regulatory Technical Standards (Technische Regulierungsstandards) 

SBTi   Science Based Target initiative 

SDG   Sustainable Development Goal (Ziel für nachhaltige Entwicklung) 

SFDR  Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-

pflichten im Finanzdienstleistungssektor) 

TCFD   Taskforce on Climate Related Financial Disclosures 

OGAW  Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

UNGC   United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) 

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte) 

WACI  Weighted Average Carbon Intensity (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität) 


